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Die Rechtsnormen verschiedener Rechtssys-
teme in Bezug auf die Religionsgemeinschaften  
sind besonders eng mit den lokalen sozialen, kul-
turellen, historischen und natürlich religiösen 
Besonderheiten verbunden. Während zumindest 
europaweit die Tendenz zur rechtlichen Annähe-
rung und Harmonisierung offensichtlich ist, fin-
den sich in verschiedenen Ländern radikal unter-
schiedliche religionsrechtliche Modelle. Dabei ist 
es objektiv unmöglich, von den vielen verschie-
denen religionsrechtlichen Modellen ein ideales 
auszuwählen. Die Wahl des einen oder anderen 
Modells durch den Staat weist normalerweise 
nicht auf ein hohes oder niedriges Maß an recht-
lichem Denken hin. Das Religionsrecht ist daher 
das Rechtsgebiet, dessen blinde Rezeption am 
wenigsten erwartet wird.  

Dies gilt auch für Georgien, das nach der Wie-
derherstellung der Unabhängigkeit das eindeutig 
inakzeptable sowjetische Religionsrecht voll-
ständig ablehnen und unter Berücksichtigung lo-
kaler Besonderheiten spontan ein neues entwi-
ckeln musste. Dabei wurden neben lokalen Be-
sonderheiten auch westliche Rechtsansätze be-
rücksichtigt. Leider hat aber das georgische Reli-
gionsrecht bestimmte miteinander nicht logisch 
verbundene Normen aus verschiedenen Rechts-
systemen blind rezipiert, was zu mehreren sich 
gegenseitig ausschließenden, bedeutungslosen 

oder inhaltlich völlig unverständlichen Normen 
führte.  

Der Zweck dieses Artikels ist es, die Rechts-
lage der Religionsgemeinschaften in Georgien in 
einem System darzustellen und einige wichtige 
Mängel dieses Systems hervorzuheben. Eine 
rechtsvergleichende Analyse ist von besonderer 
Bedeutung für das Verständnis und die Behe-
bung dieser Mängel, insbesondere im Hinblick 
auf das deutsche Recht, da das georgische Recht 
in diesem Bereich ebenfalls erhebliche Ähnlich-
keiten mit dem deutschen Recht aufweist.  

 

I. Modelle der Beziehung des Staates zu  
Religionsgemeinschaften 

Die moderne Rechtsliteratur unterscheidet 
trotz der radikalen Unterschiede drei Hauptmo-
delle der Beziehungen zwischen Staat und Religi-
onsgemeinschaften: Modelle der staatlichen Re-
ligion, der Trennung und der Zusammenarbeit. 
Alle drei sind, mit einigen Besonderheiten, in 
Ländern mit entwickelten Rechtssystemen anzu-
treffen. Besonders interessant und vielfältig im 
rechtsvergleichenden Kontext ist dabei das Reli-
gionsrecht der europäischen Länder.  

Das Modell der Staatsreligion oder der Volks-
religion impliziert eine institutionelle und funkti-
onale Verbindung mit dem Staat auf gesetzlicher 
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Ebene einer (selten mehrerer) Religionsgemein-
schaft. Das Modell der Staatsreligion innerhalb 
Europas ist in Dänemark,1 Finnland,2 Griechen-
land,3 einigen Kantonen der Schweiz,4 Schott-
land5 und England6 anerkannt. England zeichnet 
sich in dieser Hinsicht aus, die Vereinigung der 
anglikanischen Kirche und des Staates ist hier er-
höht: Der weltliche Herrscher bzw. Herrscherin 
des Landes – die Königin (oder der König) – ist 
auch ein hochrangiger Geistlicher, das Ober-
haupt der Kirche. Deshalb muss er bzw. sie ein 
Anglikaner sein. Das House of Lords of Parlia-
ment umfasst 26 berechtigte Bischöfe.7 Auch in 
den anderen oben aufgeführten Ländern ge-
währleistet die durch die Gesetzgebung aner-
kannte Rolle der Religionsgemeinschaften die ak-
tive Beteiligung der Geistlichen an der säkularen 
Regierung und umgekehrt. Dies kann durch die 
Gewährung staatlicher Positionen direkt an den 
Klerus oder umgekehrt durch die direkte Beteili-
gung von Staatsbeamten an der Leitung einer Re-
ligionsgemeinschaft zum Ausdruck gebracht 
werden.  

Es ist bemerkenswert, dass das Modell der 
Staatsreligion in Bezug auf Art. 9 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK), der 
                                                      
1 Dübeck, Staat und Kirche in Dänemark, in: Robbers 

(Hrsg.), Staat und Kirche in der Europäischen Union, 2. 
Aufl., 2005, 59 ff. 

2 Heikkilä/Knuutila/Scheinin, Staat und Kirche in Finnland, 
in: Robbers (Hrsg.), Staat und Kirche in der Europäischen 
Union, 2. Aufl., 2005, 565 ff; Mattlin, Finnlands neues 
Gesetz über Religionsfreiheit, ZevKR 50 (2004), 481 ff. 

3 Papasthatis, Staat und Kirche in Griechenland, in Robbers 
(Hrsg.), Staat und Kirche in der Europäischen Union, 2. 
Aufl., 2005, 125 ff.  

4 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 336. 
5 Vgl. Campenhausen/de Wall, Staatskirchenrecht, 4. Aufl., 

2006, 338 f. 
6 McClean, Staat und Kirche im Vereinigten Königreich, in 

Robbers (Hrsg.), Staat und Kirche in der Europäischen 
Union, 2. Aufl., 2005, 603 ff; Stern, Staatsrecht der Bun-
desrepublik Deutschland, Bd. IV/2, 2011, 1414 ff. 

7 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 337. 

die Religionsfreiheit fördert, wiederholt kritisiert 
wurde. Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte hat in seinen Urteilen jedoch konse-
quent festgestellt, dass Art. 9 EMRK nur die indi-
viduelle und kollektive Religionsfreiheit schützt, 
sich jedoch nicht mit dem Verhältnis zwischen 
Staat und Religionsgemeinschaften befasst. 
Dementsprechend verstößt das Modell der 
Staatsreligion an sich nach Ansicht des Gerichts-
hofs nicht gegen die Menschenrechte, bis sich 
seine Folgen in den Rechten eines Einzelnen wi-
derspiegeln.8 Das Modell der Staatsreligion wür-
de beispielsweise im Widerspruch zu interna-
tionalen Normen stehen, wenn der Staat keine 
Offenheit gegenüber anderen Religionen zeigt 
oder überhaupt eine feindliche Haltung ein-
nimmt (z.B. Iran). 

In Ländern mit einem Trennungsmodell wird 
die Religion als gesellschaftliches Phänomen voll-
ständig in die Privatsphäre übertragen, und folg-
lich sind Religionsgemeinschaften nur privat-
rechtliche juristische Personen. Mit Ausnahme 
bestimmter Aspekte der Religions- und Glau-
bensfreiheit wird ihnen in der Regel kein beson-
derer Rechtsstatus eingeräumt. Auf gesetzlicher 
Ebene findet sich dieses Modell in den Nieder-
landen, in der Republik Irland und in den Verei-
nigten Staaten. Es sei jedoch darauf hingewiesen, 
dass das Trennungsmodell in diesen Ländern 
keine vollständige Distanzierung des Staates von 
der Religion impliziert. Der Staat interagiert mit 
religiösen Vereinigungen als juristische Perso-
nen, die dem staatlichen Recht unterliegen und 
völlig unabhängig vom Staat sind. Auch wenn das 
offizielle Motto der US-Banknoten und -Münzen 
„In God we trust“ als Formalität betrachtet wird, 
wird das tatsächliche Verhältnis zwischen Staat 
und Religion immer „freundlicher“, was nicht nur 

                                                      
8 EKMR, DR 5, 157; Grabenwarter/Pabel, EMRK, § 22, Rn. 

96; Charrier, Code de la CEDH, 2005, Art. 9, Rn. 0536; 
Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 55.  
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die Gewährleistung der Religionsfreiheit, son-
dern auch die aktive Förderung der Religion nicht 
ausschließt.9 

Das Modell der Trennung von Staat und Reli-
gion gilt auch in Frankreich, diese Trennung ist 
hier jedoch durch eine kritische Haltung gegen-
über der Religion gekennzeichnet. Nach Artikel 1 
der französischen Verfassung ist Frankreich ein 
laizistischer Staat. Der streng laizistische Ansatz 
der Zeit der Französischen Revolution, der jegli-
che Beziehung zwischen Staat und Religionsge-
meinschaften ausschloss, ist jedoch heute natür-
lich gemildert.10 Zum Beispiel sind Kultvereine 
nach französischem Recht heutzutage steuerfrei 
und damit privilegierter als andere privatrechtli-
che Vereinigungen.11  

Am gebräuchlichsten ist das Modell der Zu-
sammenarbeit, bei dem der Staat, obwohl er von 
der Religion getrennt ist, eine positive rechtliche 
Haltung gegenüber Religion und religiösen Ver-
einigungen einnimmt und in vielerlei Hinsicht mit 
ihnen zusammenarbeitet. Religiöse Vereinigun-
gen erhalten eine andere Rechtsform als andere 
privatrechtliche juristische Personen, und 
manchmal sind sie auch juristische Personen des 
öffentlichen Rechts. Dieses Modell basiert auf 
der Idee, dass Religion in ihrem Wesen ein öf-
fentliches Phänomen ist und dass es falsch ist, sie 
vollständig in eine private Sphäre zu verlegen. 
Die Unterstützung der Religionsgemeinschaften 
durch den Staat oder die Zusammenarbeit mit 
ihnen kann sich im Religionsunterricht an öffent-
lichen Schulen oder in einer anderen Beteiligung 
religiöser Vereinigungen an Bildungsprozessen, 
in der Integration der von Religionsgemeinschaf-

                                                      
9 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 337; 

Walter, Religionsverfassungsrecht in vergleichender und 
internationaler Perspektive, 2006, 128, ff, 160. 

10 Campenhausen, Staat und Kirche in Frankreich, 1962, 
155 ff.  

11 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 338. 

ten organisierten theologischen Fakultäten an 
staatlichen Universitäten, in der Anstaltsseel-
sorge in öffentlichen Einrichtungen (Militär, 
Strafvollzugsanstalten, öffentlichen Krankenhäu-
sern), in einer unterschiedlichen Regelung des 
sachenrechtlichen Status der Religionsgemein-
schaften, in steuerlichen oder finanziellen Privi-
legien usw. widerspiegeln. Ein solches Modell 
der Zusammenarbeit funktioniert – mehr oder 
weniger unterschiedlich – beispielsweise in Bel-
gien, Italien, Luxemburg, Österreich, Portugal, 
Spanien und Deutschland.12  

 

II. Grundprinzipien der Beziehungen des  
Staates zu Religionsgemeinschaften in Georgien 

Die zentrale Norm, die die Grundprinzipien 
der Beziehungen der Religionsgemeinschaften 
zum Staat regelt, ist Artikel 8 der Verfassung Ge-
orgiens (Artikel 9 der vorherigen Ausgabe), wo-
nach der Staat einerseits die besondere Rolle der 
apostolischen autokephalen orthodoxen Kirche 
Georgiens in der Geschichte Georgiens aner-
kennt und mit ihr auf der Grundlage einer Ver-
fassungsvereinbarung zusammenarbeitet, ande-
rerseits gewährleistet er die Unabhängigkeit der 
Kirche von Staat. In demselben Artikel wird auch 
zum ersten Mal die vom Staat anerkannte Religi-
ons- und Glaubensfreiheit erwähnt. Die Religi-
ons- und Glaubensfreiheit als grundlegendes 
Menschenrecht ist in Kapitel 2 der Verfassung 
(GeoV), insbesondere in Art. 16 GeoV, ausführ-
lich verankert. Die in Art. 8 GeoV genannte Glau-
bensfreiheit sollte so ausgelegt werden, dass sie 
den normativen Inhalt von Art. 16 GeoV spezifi-
ziert, und sich angesichts des Kontextes mehr auf 
die Offenheit des Staates gegenüber anderen re-
ligiösen Konfessionen, als der orthodoxen Kirche 
und dessen Beziehung zu ihnen nach den 
Grundsätzen der Neutralität und Parität bezieht. 
                                                      
12 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 338. 
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Auf der Grundlage von Art. 8 GeoV können somit 
fünf Grundprinzipien der Beziehungen des Staa-
tes zu Religionsgemeinschaften unterschieden 
werden: [1] gegenseitige Unabhängigkeit, [2] 
Neutralität und [3] Parität, die mit [4] einer ge-
wissen rechtlichen Privilegierung der orthodoxen 
Kirche durch die Verfassungsvereinbarung und 
[5] der Anerkennung ihrer besonderen histori-
schen Rolle einhergehen.  

Eine solche Regelung der georgischen Verfas-
sung schließt eindeutig eine strenge Trennung 
von Religion und Staat oder ein dem französi-
schen Laizismus ähnliches Modell in Georgien 
aus.13 Andererseits schließt der Hinweis auf die 
Unabhängigkeit der orthodoxen Kirche vom 
Staat, der natürlich auch die Unabhängigkeit des 
Staates von der Kirche impliziert, die Staatsreli-
gion im reinen Sinne aus. Der Inhalt von Art. 8 
GeoV entspricht eher dem Modell der engen Zu-
sammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften, 
obwohl die Anerkennung der besonderen histo-
rischen Rolle einer bestimmten Kirche in diesem 
Modell auch einige Anzeichen staatlicher Reli-
gion mit sich bringt. Um das georgische Modell 
detaillierter darzustellen, müssen die fünf bereits 
erwähnten Grundprinzipien des Religionsrechts 
näher erläutert werden. 

 

                                                      
13 Interessanterweise folgte die Politik der Ersten georgi-

schen Republik in den Jahren 1918-1921 vielmehr einem 
laizistischen Modell. Das Gesetz vom 26. November 1918 
verbot den Religionsunterricht in Georgien sowohl an 
den staatlichen als auch an den Privatschulen. Mit dem 
Gesetz vom 17. Juni 1919 wurden religiöse Feiertage von 
staatlichen Feiertagen getrennt. Artikel 31 der georgi-
schen Verfassung von 1921 erkannte die Religionsfreiheit 
an, obwohl dort auch die Umrisse der Grundsätze einer 
scharfen Trennung von Religion und Staat und des 
Grundsatzes der Nichteinmischung der Religion in die 
Angelegenheiten des Staates zu sehen sind. Darüber 
Khetsuriani, Staat und Kirche: Rechtliche Aspekte der Be-
ziehung, 2013 (auf Georgisch). 

1. Gegenseitige Unabhängigkeit 

Durch die Anerkennung der Unabhängigkeit 
der Religionsgemeinschaften vom Staat, insbe-
sondere der orthodoxen Kirche, setzt die Verfas-
sung Georgiens einen relativ höheren Standard 
als die Europäische Menschenrechtskonvention 
fest, mit der auch das Modell der Staatsreligion 
mit bestimmten Voraussetzungen vereinbar ist.14 
Aus rechtsvergleichender Sicht ist der im heute 
geltenden deutschen Grundgesetz (GG) inkorpo-
rierte Art. 137 I der Weimarer Reichsverfassung 
(WRV) interessant, der die Staatsreligion in 
Deutschland verbietet. Georgische staatliche Be-
hörden bezeichnen die vom Staat unabhängige 
georgische orthodoxe Kirche manchmal zu Un-
recht als „Staatskirche“,15 während die gegensei-
tige Unabhängigkeit und das Verbot staatlicher 
Religion Prinzipien gleichen Inhalts sind. Um her-
auszufinden, was die Unabhängigkeit der Religi-
onsgemeinschaften in Georgien bedeuten könn-
te, kann man daher auch auf die bereits recht 
entwickelte deutsche Rechtsliteratur verweisen.  

Das Prinzip der gegenseitigen Unabhängigkeit 
impliziert in erster Linie eine organisatorische 
Trennung. Kein einzelnes Amt darf gleichzeitig 
dem Staat und der Religionsgemeinschaft unter-
liegen.16 Es ist einem Geistlichen nicht gestattet, 
im Rahmen seiner religiösen Position staatliche 
Pflichten zu erfüllen, ebenso wie es für einen 
Staatsbeamten nicht akzeptabel ist, religiöse 
Pflichten zu erfüllen.17 Beispielsweise kann ein 
Oberhaupt einer religiösen Gemeinschaft mög-
                                                      
14 Darüber oben. Siehe auch Klassen, Religionsrecht, 2. 

Aufl., 2015, 55. 
15 Siehe z.B. Entscheidung der Nationalen Agentur für öf-

fentliches Register # B16067898/3 (20/04/2016 
22:59:38); Soweie Entscheidung # B14010262/3 
(04/02/2014 20:10:06); Entscheidung # B16067898/3 
(20/04/2016 22:59:38). 

16 BVerfGE 19, 206 (216); BVerfGE 93, 1 (16).  
17 Kazele, Ausgewählte Fragen des Staatskirchenrechts, 

VerwArch 96 (2005), 267 (271). 
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licherweise nicht das Recht haben, ein Veto ge-
gen einen Gesetzentwurf einzulegen, oder um-
gekehrt kann ein Beamter kein Recht haben, sich 
aktiv an der Ernennung von Bischöfen zu beteili-
gen. In der Realität Georgiens ist dieses Thema 
zu verschiedenen Zeiten mehr oder weniger re-
levant, und zwar nur in Bezug auf die orthodoxe 
Kirche. Besonders aktuell war dieses Thema im 
Jahr 2015, als die Frage ernsthaft gestellt wurde, 
ob der orthodoxe Patriarch das Recht haben soll-
te, Gefangene zu begnadigen. Offensichtlich folg-
te auf diese Initiative gerechtfertigte Kritik.18  

Die Situation ist anders, wenn dieselbe natür-
liche Person zwei verschiedene Ämter innehat – 
ein staatliches und ein geistliches. Ob so etwas 
im Rahmen der gegenseitigen Abhängigkeit zu-
lässig ist, ist umstritten. Dieses Thema wurde in 
Georgien während der Selbstverwaltungswahlen 
2017 besonders relevant, als zwei verschiedene 
Parteien muslimische Geistliche als Kandidaten 
nominierten.19 Einerseits birgt die Übernahme ei-
ner zusätzlichen staatlichen Position durch einen 
Geistlichen natürlich gewisse Gefahren in Bezug 
auf die gegenseitige Unabhängigkeit von Religion 
und Staat. Andererseits ist unklar, aus welchen 
rechtlichen Gründen einem Geistlichen das poli-
tische Recht eines Bürgers verweigert werden 
kann. Ein Geistlicher ist ein vollwertiger Bürger 
vor dem Staatsrecht, und seine politischen Rech-
te können nicht allein aufgrund seiner klerikalen 
Tätigkeiten eingeschränkt werden. Die durch Art. 
16 GeoV garantierte Religions- und Glaubens-
freiheit kann nicht so ausgelegt werden, dass be-

                                                      
18 Darüber Tskhadaia, Zur Trennung weltlicher und geistli-

chen Institutionen, 2015 (auf Georgisch) 
(https://www.radiotavisupleba.ge/a/blog-giorgi-tskha-
daiasaero-da-sasuliero-institutebisgan-
calkeveba/27412378.html <24.08.2020>). 

19 Darüber Shanidze, Herausforderung des Sekularismus: 
Geistliche in Parteilisten, 2017 
(http://gip.ge/ge/სეკულარიზმის-გამოწვევა/ 
<24.08.2020>).  

stimmte Bekenntnisformen das in der Verfassung 
vorgesehene Recht auf aktive Teilnahme an der 
Politik (Art. 23, 24, 25 GeoV) ausschließen. Un-
abhängig davon, wie inakzeptabel es aus sozialer, 
kultureller oder religiöser Sicht sein mag, dass 
sich ein Geistlicher als Kandidat für ein staatli-
ches Amt bewirbt, kann dies rechtlich nicht als 
Verstoß gegen die organisatorische Trennung 
von Staat und Religion angesehen werden. Dar-
über hinaus wäre der Entzug eines politischen 
Rechts für einen Geistlichen ein Verstoß gegen 
die in Art. 11 I GeoV anerkannte Gleichstellung, 
da die Einschränkung der Bürgerrechte aufgrund 
jeglicher Form des Bekenntnisses eine Diskrimi-
nierung darstellt. Es sei darauf hingewiesen, dass 
auch in Deutschland aus dem gleichen Grund die 
gleichzeitige Wahrnehmung hoher politischer 
Positionen und kirchlicher Regierungsfunktionen 
durch dieselbe Person rechtlich durchaus akzep-
tabel ist, auch wenn es aus sozialer, politischer 
oder selbst religiöser20 Sicht nicht gerechtfertigt 
bleibt.21 Sowohl durch Wahlen als auch durch 
Ernennungen hat die Besetzung einer staatlichen 
Position durch einen Geistlichen eine demokrati-
sche Legitimität. Das französische Recht verfolgt 
einen anderen Ansatz und verbietet einem Geist-

                                                      
20 Es zu beachten, dass die Lehren einiger Religionsgemein-

schaften selbst einem Geistlichen verbieten, eine politi-
sche Position einzunehmen oder sich an politischen Akti-
vitäten zu beteiligen. Zum Beispiel verbieten die grundle-
genden Vorschriften des kanonischen Rechts, die von 
fast allen traditionellen christlichen Konfessionen aner-
kannt werden, dem Bischof oder Priester, sich auf welt-
lich-öffentliche Angelegenheiten einzulassen (siehe 
Apostelkanones 6, 20, 81, 83; Kanones vom vierten öku-
menischen Konzil 3, 7; Kanones vom siebten ökumeni-
schen Konzil 10; Kanon von Karthago 16).  

21 Darüber: Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundes-
tag, Vereinbarkeit von hohen politischen Ämtern und Lei-
tungsfunktionen in der Kirche, WD 10 - 3000 - 89/12, 
12.11.12, Auch elektronisch verfügbar: 
https://www.bundestag.de/resource/blob/411724/3e1e
1834241afe6cdebb4450f8985fc2/WD-10-089-12-pdf-
data.pdf <24.08.2020>.  
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lichen, ein öffentliches Amt zu bekleiden.22 Die-
ser Ansatz ist nicht nur mit den Grundrechten ei-
nes Bürgers unvereinbar, sondern auch in sich 
widersprüchlich: Das Motiv für das Verbot ist, 
dass Religion nicht der öffentlichen, sondern ei-
ner völlig privaten Sphäre angehören soll. Das 
französische Recht erkennt jedoch durch die 
Auferlegung eines besonderen Verbots tatsäch-
lich an, dass sich das klerikale Amt grundlegend 
von anderen privaten Aktivitäten unterscheidet, 
was – gegen den Willen des Gesetzgebers – auch 
die Anerkennung seines öffentlichen Charakters 
bedeutet. 

Aus dem gleichen Grund dürfen Religionsge-
meinschaften und ihre Vertreter in ihrer Mei-
nungsfreiheit nicht eingeschränkt werden. Die 
öffentliche Meinung eines Geistlichen zu staatli-
chen und politischen Fragen kann nicht als Ver-
stoß gegen den Grundsatz der gegenseitigen Un-
abhängigkeit angesehen werden, auch wenn ei-
ne solche Aussage aus verschiedenen Perspek-
tiven inakzeptabel sein mag.23 Dieses Thema ge-
winnt unter den Bedingungen der großen sozia-
len Bedeutung und dem Einfluss der orthodoxen 
Kirche in Georgien eine besondere Bedeutung. 
Politische Äußerungen von Kirchenmitgliedern 
werden in öffentlichen Diskussionen oft als Ein-
mischung in Staatsangelegenheiten oder als 
Rechtsverletzung angesehen.24 Die Rechtsgrund-

                                                      
22 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des 

Eglises et de l'Etat.  
23 Zum Beispiel ist es bemerkenswert, dass es selbst die Re-

ligionsgemeinschaften oft für unvernünftig halten, po-
litische Erklärungen abzugeben. siehe z.B. Erklärung des 
Patriarchats am 19. September 
2018:https://www.interpressnews.ge/ka/article/512854-
patriarkisamgvdeloebas-politikuri-shinaarsis-gancxade-
bebisketebisgan-tavshekavebisken-moucodebs/ 
<24.08.20>. 

24 Siehe zum Beispiel einen der Fernsehberichte: 
https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/93686/romelisasu-
liero-pirebi-gamoirchevian-politikuri-gantskhadebebit 
<24.08.2020>.  

lage für den Verstoß kann jedoch nicht gefunden 
werden, da Art. 17 GeoV sowohl dem einzelnen 
Geistlichen als auch der Religionsgemeinschaft 
selbst Gedanken- und Meinungsfreiheit einräumt 
(gemäß Art. 34 I GeoV). Artikel 17 V GeoV nennt 
die Gründe für die legitime Einschränkung dieser 
Freiheit: „Die Ausübung dieser Rechte kann nur 
auf gesetzlicher Grundlage beschränkt werden 
für die Gewährleistung der staatlichen oder öf-
fentlichen Sicherheit in der demokratischen Ge-
sellschaftsordnung, der territorialen Einheit, des 
Schutzes der Rechte Dritter, der Abwendung der 
Verbreitung von als vertraulich geltenden Infor-
mationen oder die Gewährleistung der Unab-
hängigkeit und Unparteilichkeit der Gerichte.“ 
Diese Einschränkungen gelten natürlich auch für 
Religionsgemeinschaften.  

Eine solche Einschränkung, die direkt gesetz-
lich vorgesehen ist, ist Art. 45 IV „ზ“ des Georgi-
schen Wahlgesetzes, der es Religionsgemein-
schaften verbietet, Agitationen vor den Wahlen 
durchzuführen bzw. daran teilzunehmen. Inte-
ressanterweise ist eine Religionsgemeinschaft 
die einzige nichtstaatliche Einrichtung, gegen die 
dieses Verbot verhängt wurde. Fraglich ist, ob 
ein solches Verbot angesichts der in Art. 17 V 
GeoV festgelegten Schranken legitim ist. Offen-
sichtlich können die staatliche oder öffentliche 
Sicherheit, die territoriale Einheit, die als ver-
traulich geltenden Informationen oder die Unab-
hängigkeit und Unparteilichkeit der Gerichte 
durch den von einer Religionsgemeinschaft 
durchgeführten oder geförderten Wahlkampf 
per se nicht gefährdet werden. Das Verbot kann 
daher nur durch das legitime Ziel gerechtfertigt 
werden, die Rechte anderer zu schützen. Die Ge-
fahr einer Teilnahme einer Religionsgemein-
schaft an der Wahlagitation besteht darin, dass 
die Religionsgemeinschaft ihre große soziale Be-
deutung und ihren Einfluss in der Gesellschaft 
nutzen kann, um einen Kandidaten zu unterstüt-
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zen, der für sie günstig ist. Dies wirft die Frage 
auf, inwieweit eine solche Nutzung des eigenen 
Einflusses eine Verletzung der Rechte anderer 
darstellt. Warum kann es nicht normal sein, ei-
genen sozialen Einfluss zu nutzen, um die eige-
nen Ansichten in einer demokratischen Gesell-
schaft zu popularisieren? Schließlich gebraucht 
doch auch eine Person den durch rechtmäßige 
Mittel gewonnenen Einfluss, um ihre Ansichten 
leichter verbreiten zu können. Vielleicht Ist das 
Agitationsverbot für einflussreiche Subjekte nur 
durch die Angst vor einer Konfrontation mit 
ihnen motiviert? Und wenn es irgendwie ge-
rechtfertigt ist, einflussreiche Subjekte nur auf-
grund dieser Angst einzuschränken, warum dann 
nur religiöse Gemeinschaften? Diese Fragen 
bleiben hier offen, aber es ist klar, dass ein Ver-
bot der politischen Erklärung für eine Religions-
gemeinschaft, selbst wenn es nur während der 
Wahlperiode gilt, aus verfassungsrechtlicher 
Sicht nicht völlig fehlerfrei und leicht zu rechtfer-
tigen sein kann.  

Wenn die Einbeziehung religiöser Vereinigun-
gen und Geistlicher als Bürger in die Bildung 
staatlicher Regierungsführung ein akzeptabler 
demokratischer Prozess ist, kann dies nicht für 
die Einbeziehung von Beamten in die Führung 
der Religionsgemeinschaften gesagt werden. Es 
ist auch nicht hinnehmbar, dass ein Staat eine re-
ligiöse Vereinigung verpflichtet, ihren sozialen 
Einfluss zu nutzen, um staatliche Aufgaben zu 
fördern oder die Interessen der regierenden Par-
tei voranzutreiben. Beispielsweise sollte die Be-
teiligung einer religiösen Vereinigung am Vor-
wahlprozess auf Initiative oder sogar mit Gewalt 
des Staates eindeutig als Verstoß des Staates ge-
gen den Grundsatz der gegenseitigen Unabhän-
gigkeit bewertet werden. Zum Beispiel werden 
Religionsgemeinschaften vor dem Staat auch 
nicht verpflichtet sein, sich um die Resozialisie-
rung von Kriminellen, die seelische Wohl von Mi-
litärangehörigen usw. zu kümmern. 

Die Unabhängigkeit der Religionsgemein-
schaften vom Staat bedeutet nicht, dass sie  
sich nicht dem staatlichen Recht unterordnen. 
Die gegenteilige Ansicht war in der Bundesrepub-
lik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg  
vorherrschend. Insbesondere wurde zu  
dieser Zeit die sogenannte Koordinationslehre 
entwickelt, nach der Staat und Kirche in  
ihren Beziehungen zueinander völlig gleichbe-
rechtigt und nicht untereinander stehen.25  
Diese Lehre steht sogar im Einklang mit  
der Selbstdarstellung einiger religiöser Gemein-
schaften, ist jedoch mit der modernen souverä-
nen Staatlichkeit völlig unvereinbar. Daher  
wird die Koordinationslehre in Deutschland  
seit den 1960er Jahren abgelehnt.26  
Heute herrscht die Lehre der Kooperation  
vor, nach der das staatliche Recht auch für  
Religionsgemeinschaften gilt und sie in diesem 
Sinne vor dem Gesetz nicht dem Staat  
gleichgestellt werden können. Das Verhältnis 
zwischen Staat und Religionsgemeinschaften  
ist kooperativer Natur und nicht koordinativ.27 
Diese Lehre sollte natürlich auch in Georgien  
die einzig richtige Rechtsposition sein, und zu-
mindest in Bezug auf die orthodoxe Kirche ist sie 
gesetzlich verankert. Insbesondere gemäß Art. 3 
III der zwischen dem Staat Georgien und der 
Apostolischen Autokephalen Orthodoxen Kirche 
Georgiens geschlossenen Verfassungsvereinba-
rung übt die Kirche ihre Tätigkeiten neben dem 
Kirchenrecht auch „im Einklang mit der Verfas-
sung Georgiens, dieser Vereinbarung und der 
Gesetzgebung Georgiens“ aus.28 Das bedeutet 

                                                      
25 Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 13.  
26 Quaritsch, Kirchen und Staat, Der Staat 1, 1962, 175 ff, 

289 ff. 
27 Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 54-55. 
28 Vgl. eine interessante Auslegung von Art. 1 III der Verfas-

sungsvereinbarung: Chikvaidze, Verfassungsvereinba-
rung, Kommentar, 2003, S. 12-13 (auf Gergisch).  
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nichts weiter als die Unterordnung der Kirche 
unter das staatliche Recht.29  

Die Religionsgemeinschaft als Subjekt der 
Grundrechte genießt Religions- und Glaubens-
freiheit, was wiederum das Recht einschließt, ih-
re religiösen Aktivitäten unabhängig und frei von 
staatlichen Eingriffen durchzuführen. Die Verlet-
zung des Grundsatzes der gegenseitigen Unab-
hängigkeit durch den Staat verstößt daher nicht 
nur gegen Art. 8 GeoV, sondern greift auch in 
den Schutzbereich von Art. 16 I GeoV in Ver-
bindung mit Art. 34 I GeoV ein. 

 

2. Neutralität 

Mit dem Prinzip der gegenseitigen Unabhän-
gigkeit des Staates und der Religionsgemein-
schaften ist das Prinzip der Neutralität verfloch-
ten, das sich in Art. 8 GeoV – offensichtlich sehr 
eigenartig, da durch diesen Artikel auch die be-
sondere Rolle der orthodoxen Kirche gesetzlich 
anerkannt wird – manifestiert. Neutralität ist da-
bei eine Verpflichtung des Staates und impliziert 
nicht nur Neutralität in Bezug auf bestimmte Re-
ligionsgemeinschaften, sondern auch Neutralität 
gegenüber der Religion im Allgemeinen. Die 
Neutralität in diesem Sinne verbietet dem Staat 

                                                      
29 Leider wurde das Prinzip der kooperativen Zusammenar-

beit und Unterordnung unter das staatliche Recht in der 
Gesellschaft nicht vollständig verstanden. Es gibt Fälle, in 
denen das Kirchengebäude, das gleichzeitig ein Denkmal 
ist, ohne Genehmigung der zuständigen staatlichen Stel-
len durch nicht genehmigte Konstruktionen restauriert 
oder verändert wird. Manchmal ist das Argument eines 
solchen Bauherrn, dass sie dem Bischof und nicht dem 
Staat unterworfen sind. Z.B. siehe Kevanishvili, „Renovie-
rung historischer Denkmäler“, Radio Liberty, 2019 (auf 
Georgisch) 
(https://www.radiotavisupleba.ge/a/ისტორიული-
ძეგლების-რემონტი-რა-გაინტერესებთ-მე-ვარ-ის-
კაცი-ვინცეგ-გააკეთა/30166470.html <24.08.2020>)  

Indoktrination, Selbstidentifikation und Bewer-
tung.30 

 

a. Verbot der Indoktrination 

Die aktive Propaganda einer Religion (oder 
Weltanschauung) durch den Staat verstößt ge-
gen das Neutralitätsprinzip und stellt einen Ein-
griff in die Religions- und Glaubensfreiheit dar 
(Art. 16 I GeoV). Dies spiegelt unter anderem Art. 
13 II des georgischen Gesetzes über die allge-
meine Bildung wider, der die Anwendung des 
Bildungsprozesses an öffentlichen Schulen zur re-
ligiösen Indoktrination verbietet. Diese Be-
schränkungen gelten jedoch nicht für Privat-
schulen, die gemäß Art. 3 II „გ“ des georgischen 
Gesetzes über die allgemeine Bildung auch einer 
Religionsgemeinschaft unterliegen können. Inte-
ressant ist auch Art. 18 IV desselben Gesetzes, 
wonach Schüler öffentlicher Schulen das Recht 
haben, in ihrer Freizeit freiwillig Religion zu stu-
dieren oder ein religiöses Ritual durchzuführen, 
wenn dies dem Erhalt einer religiösen Ausbildung 
dient. Unter „Religionsstudium“ ist hier der Reli-
gionsunterricht zu verstehen, den der Lehrer im 
Schulgebäude durchführt, obwohl dies kein 
Schulunterricht oder Fach im üblichen Sinne ist, 
sondern ein Treffen, das von einer privaten 
Gruppe organisiert wird. Folglich sind sowohl 
dieses Treffen als auch sein leitender Lehrer eine 
vom Staat distanzierte Person. Die Bereitstellung 
von Religionsunterricht ist weder eine staatliche 
Aufgabe noch ein Ziel des Staates. Der Staat er-
laubt nur einer privaten Gruppe, den öffentli-
chen Raum für religiöse Rituale und Unterrichte 
zu nutzen. Dies gewährleistet einerseits die 
Glaubens- und Religionsfreiheit der Schüler und 
andererseits die Neutralität des Staates.  

                                                      
30 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 65. 
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Diese ausgewogene Regelung ist akzeptabel, 
es ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit der 
Regulierung. Nach französischem Recht wird die 
Neutralität des Staates dadurch gewährleistet, 
dass im Allgemeinen jede religiöse Aktivität im 
öffentlichen Raum, einschließlich einer öffentli-
chen Schule, nicht akzeptabel ist.31 

Eine radikal andere und ausgewogenere Re-
gelung als die französische findet sich im deut-
schen Recht. Nach Art. 7 III 1 GG ist der Religi-
onsunterricht in deutschen öffentlichen Schulen 
ordentliches Lehrfach, obwohl der Schüler (unter 
14 Jahren - die Eltern) das Recht hat, die Teil-
nahme am Unterricht bedingungslos zu verwei-
gern. Mit dieser Vorschrift macht der deutsche 
Gesetzgeber im Gegensatz zum georgischen die 
qualitative religiöse Ausbildung der Schüler zu 
einer Aufgabe des Staates. Dabei bedeutet „Reli-
gionsunterricht“ nach Ansicht des Bundesverfas-
sungsgerichts im Sinne dieser Norm nicht die Re-
ligionsgeschichte mit neutralem und nicht kon-
fessionellem Inhalt, sondern die Übermittlung 
konfessioneller religiöser Fragen als Wahrheit an 
die Schüler.32 Aufgrund des Neutralitätsprinzips 
wird der Staat diese Aufgabe nicht selbstständig 
erfüllen können. Daher wird diese Aufgabe ge-
mäß Art. 7 III 2 GG an die jeweiligen Religions-
gemeinschaften delegiert. Religiöse Gemein-
schaften bestimmen den Inhalt und die Ziele des 
Unterrichts unabhängig vom Staat, einschließlich 
der Auswahl des Personals und der unabhängi-
gen Entwicklung von Lehrplänen und Lehrbü-
chern.33 Es sollte auch beachtet werden, dass der 
Staat aufgrund des Grundsatzes der gegenseiti-
gen Unabhängigkeit eine Religionsgemeinschaft 
nicht zur Durchführung eines Unterrichts ver-
pflichten kann. So ermächtigt der deutsche Ge-

                                                      
31 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des 

Eglises et de l'Etat.  
32  BVerfGE 74, 244 (252).  
33 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 266. 

setzgeber religiöse Vereinigungen, innerhalb – 
d.h. nicht außerhalb, wie es in Georgien der Fall 
ist – des Lehrplans der öffentlichen Schulen ei-
nen konfessionellen Religionsunterricht zu er-
teilen.  

 

b. Verbot der Identifikation 

Zusätzlich zum Verbot der Indoktrination 
muss sich der Staat nicht mit einer Religion oder 
einer Religionsgemeinschaft identifizieren. Die in 
Art. 8 GeoV genannte gegenseitige Unabhängig-
keit allein kann dies noch nicht gewährleisten, da 
es theoretisch möglich ist, dass sich ein von Reli-
gionsgemeinschaften institutionell völlig unab-
hängiger Staat mit jeglicher religiöser Lehre ver-
bindet oder seine Aktivitäten (Gesetzgebung, 
Justiz, Regierung) nach religiösen Grundsätzen 
durchführt. Religionsneutrale Aktivitäten liegen 
daher in der Verantwortung eines Beamten bei 
der Erfüllung seiner Amtspflichten. Der Staat ver-
stößt beispielsweise gegen die Neutralitäts-
pflicht, wenn der Richter die Entscheidung in Be-
zug auf die christliche Moral begründet oder 
wenn die Verwaltungsbehörde eine religiöse 
Norm als Grundlage für die Erteilung des Verwal-
tungsakts verwendet.  

Das Wesen und der Umfang des Verbots der 
Identifikation sind in Bezug auf die Glaubens- 
und Religionsfreiheit des Beamten ziemlich vage. 
Zum Beispiel stellt sich die Frage, ob ein Beamter 
das Recht hat, religiöse Symbole in ein Büro zu 
stellen oder den Arbeitsplatz aus persönlichen 
religiösen Motiven von einem Geistlichen auf re-
ligiöse Weise segnen zu lassen. In solchen Fällen 
steht die Religionsfreiheit des Einzelnen dem 
Prinzip der religiösen Neutralität des Staates 
entgegen und es ist notwendig, die öffentlichen 
und privaten Interessen unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten des Einzelfalls abzuwägen. In 
vielen Fällen ist dieses öffentliche Interesse das 
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Ziel, die (negative) Religionsfreiheit anderer zu 
schützen. Wenn es sich in den obigen Beispielen 
um ein privates Arbeitszimmer handelt, das nicht 
für die Öffentlichkeit zugänglich ist, ist es un-
wahrscheinlich, dass die in diesem Zimmer plat-
zierten religiösen Symbole als Haltung des Staa-
tes gegenüber einer bestimmten Religion wahr-
genommen werden. In einem solchen Fall wäre 
es daher richtig, der Religionsfreiheit der Person 
den Vorzug zu geben. Das Gegenteil kann gesagt 
werden, wenn das Dienstzimmer oder ein ande-
rer Raum im Gebäude einer öffentlichen Einrich-
tung für den Empfang von Bürgern oder für die 
Abhaltung öffentlicher Versammlungen be-
stimmt ist. Die Ausstattung eines solchen Raums 
mit religiösen Symbolen kann nicht mehr nur mit 
einer bestimmten Person oder ihrer Religions-
freiheit in Verbindung gebracht werden und 
drückt bereits die Haltung des Staates gegenüber 
der Religion aus. Dies kann wiederum die nega-
tive Glaubens- und die Religionsfreiheit anderer 
verletzen.  

In diesem Zusammenhang sind in der deut-
schen Praxis einige Entscheidungen in Bezug auf 
ein Kreuz in einem Gerichtssaal34 oder in einem 
öffentlichen Klassenzimmer35 bemerkenswert. 
Das deutsche Bundesverfassungsgericht betrach-
tet beide Fälle als unzulässige Identifikation des 
Staates mit der christlichen Religion und damit 
als Verletzung der Neutralität. Dies ist nach An-
sicht des Bundesverfassungsgerichts ein unver-
hältnismäßiger Eingriff in die negative Glaubens- 
und Religionsfreiheit Dritter. Das deutsche Ver-
fassungsgericht hat die gegenteilige Auffassung 
nicht geteilt, dass die Platzierung des Kreuzes im 
Gerichtssaal sowohl zum Schutz des Rechts auf 
Beichte des Einzelnen als auch zur Vereinfachung 
der Vereidigung von Christen gerechtfertigt ist. 
Das Gericht teilte nicht die gegenteilige Ansicht, 

                                                      
34 BVerfGE 35, 366. 
35 BVerfGE 93, 1. 

dass die Rechtfertigung der Platzierung des Kreu-
zes im Gerichtssaal sowohl die Glaubensfreiheit 
des Einzelnen schützen als auch die Vereidigung 
von Christen erleichtern sollte.36 Das italienische 
Gericht hatte eine andere Herangehensweise an 
das Kreuz im Klassenzimmer; Seiner Ansicht nach 
hat das Kreuz in diesem Fall eine doppelte Funk-
tion: Für Christen verkörpere es die Religion, für 
die Schüler anderer Glaubensrichtungen und 
Konfessionen aber die westlichen Werte37 und es 
verstoße daher nicht gegen das Prinzip der Neut-
ralität. Diese Ansicht wird auch von einigen deut-
schen Richtern38 und Rechtswissenschaftlern39 
geteilt. Darüber hinaus teilt der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte das Argument des 
italienischen Gerichts und sieht in der Platzie-
rung eines Kreuzes in einem Klassenzimmer kei-
nen Verstoß gegen die negative Glaubensfreiheit 
nichtgläubiger bzw. nichtchristlicher Schüler.40 
Eine solche Haltung des Europäischen Gerichts-
hofs unterstreicht erneut, dass lokale kulturelle, 
soziale oder religiöse Besonderheiten für religi-
onsrechtliche Regelungen von entscheidender 
Bedeutung sind; Der Europäische Gerichtshof 
legt daher grundsätzlich keine strengen rechtli-
chen Rahmenbedingungen fest und lässt weiten 
Spielraum für verschiedene religionsrechtliche 
Bestimmungen des nationalen Rechts.  

Das Verbot der Identifikation mit der Religion 
ist auch mit der Frage der Kleidung von Beamten 
verbunden. Die Kleidung von Lehrern an öffentli-
chen Schulen41 wird in der deutschsprachigen Li-
teratur besonders häufig diskutiert. Dieses The-

                                                      
36 BVerfGE 35, 366 (375). 
37 Siehe EGMR (GK), 30814/06 v. 18.3.2011 (Lautsi). 
38 Siehe z.B. unterschiedliche Ansichten von drei Richter – 

Seidl, Söllner und Haas – BVerfGE 93, 1 (32). 
39 z.B. Heckel, Gesammelte Schriften: Staat Kirche Recht 

Geschichte, Bd. IV, 1997, 837 f.  
40 EGMR (GK), 30814/06 v. 18.3.2011 (Lautsi), §§ 67 ff. 
41 In Deutschland gelten Lehrer an öffentlichen Schulen als 

Beamte. 
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ma ist auch in Georgien interessant, da Art. 13 II 
des georgischen Gesetzes über die allgemeine 
Bildung die religiöse Indoktrination an öffentli-
chen Schulen verbietet. Fraglich ist, ob das Prin-
zip der Neutralität des Staates verletzt wird 
(durch Selbstidentifikation oder Indoktrination), 
wenn ein Lehrer an einer öffentlichen Schule ein 
islamisches Kopftuch trägt. Hier steht die Religi-
onsfreiheit des Lehrers dem Prinzip der Neutrali-
tät und der negativen Glaubensfreiheit der Schü-
ler gegenüber. Richtig ist die in der deutschen Li-
teratur vorherrschende Ansicht, wonach bei der 
Lösung dieses Problems sowohl das Ziel des Leh-
rers als auch die Wahrnehmung der Bedeutung 
seines Handelns durch die Schüler berücksichtigt 
werden sollten. Wenn sowohl ein islamisches 
Kopftuch als auch ein christliches Kreuz getragen 
werden, sind die Handlungen des Lehrers norma-
lerweise nicht missionierend. Diese Handlung 
zielt insbesondere nicht darauf ab, die eigene Re-
ligion anderen zu predigen, sondern die persönli-
che religiöse Verpflichtung zu erfüllen.42 Darüber 
hinaus gehört das Tragen eines Kopftuchs auch 
bei der Erfüllung offizieller Aufgaben zur Pri-
vatsphäre, und somit vertritt der Lehrer in die-
sem Teil nicht den Staat, sondern steht im Ge-
genteil gegenüber dem Staat und behält die 
Grundrechte, die ihn schützen.43 Das letztere Ar-
gument ist im Fall von Georgien noch stärker, da 
der Lehrer an öffentlichen Schulen in Georgien 
kein Beamter ist und daher auch bei der Aus-
übung seiner Befugnisse weiterhin Subjekt von 
Grundrechten ist. Nach Ansicht des deutschen 
Bundesverfassungsgerichts wird die Kleidung des 
Lehrers oder das Kreuz in Form von Schmuck im 
Gegensatz zum Kreuz im Klassenzimmer nicht 

                                                      
42 Korioth, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 136 WRV Rn. 62; Clas-

sen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 253.  
43 BVerfGE 108, 282 (294 ff.); Jeand’Heur/Korioth, Staats-

kirchenrecht, 2000, Rn. 130; Walter, Religionsver-
fassungsrecht, 2006, 523 ff; Classen, Religionsrecht, 2. 
Aufl., 2015, 253. 

dem Staat, sondern dem Lehrer selbst zugerech-
net, da seine Kleidung nicht den Staat, sondern 
die persönliche Einstellung des Lehrers zur Reli-
gion widerspiegelt.44 Den persönlichen Glaube 
eines Beamten zu demonstrieren, ist kein Prob-
lem für einen Staat, der so offen für religiöse 
Vielfalt eintritt wie Deutschland.45  

Neutralität wird in Frankreich grundsätzlich 
anders als in Deutschland verstanden. Wenn sich 
in Deutschland das Prinzip der Neutralität an 
staatliche Stellen und Beamte richtet (staatliche 
Neutralität), bedeutet dies in Frankreich im All-
gemeinen den Ausschluss der Religion aus der 
Öffentlichkeit (öffentliche Neutralität). Wenn in 
Deutschland die Grundsätze der Trennung und 
Neutralität in erster Linie dazu dienen, den Ein-
zelnen vor schädlichen Eingriffen in die (sowohl 
positive als auch negative) Religionsfreiheit zu 
schützen, sollen die französischen Grundsätze 
der Trennung und Neutralität in erster Linie die 
Rechte und Freiheit der Bürger vor schädlichen 
religiösen Eingriffen schützen. Nach dem Gesetz 
von 1905 über die Trennung von Staat und Kir-
che46 ist es Lehrern öffentlicher Schulen und 
staatlicher Universitäten untersagt, religiöse 
Symbole jeglicher Art sichtbar zu tragen. Ab 2004 
ist das Tragen großer religiöser Symbole oder 
Kleidung (wie der jüdischen Kipa, des islamischen 
Tschador oder dem Kopftuch, christlicher Pries-
terkleidung) in der Schule oder Universität auch 
für Schüler bzw. Studenten verboten.47 In Frank-
reich ist es auch verboten, im ganzen Land in der 
                                                      
44 BVerfGE 108, 282 (306). 
45 Korioth, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 136 WRV Rn. 62; Clas-

sen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 254. 
46 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des 

Eglises et de l'Etat. 
47 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en applica-

tion du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues 
manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, 
collèges et lycées publics 
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/15/MENX
040 0001L/jo/texte). 
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Öffentlichkeit einen Niqab und eine Burka zu tra-
gen. Dieser Ansatz des französischen Gesetzge-
bers wird unter Bezugnahme auf das Ziel der 
Gleichstellung untermauert. Es wird auch auf die 
Emanzipation sozial benachteiligter Kreise – was 
normalerweise muslimische Frauen bedeutet – 
hingewiesen. Fraglich ist jedoch, über welche Art 
von Gleichheit hier gesprochen wird und ob ein 
solches Verbot tatsächlich die Gleichheit der 
Bürger und die „Rettung“ der Unterdrückten ge-
währleistet. Das Beispiel Frankreichs zeigt in der 
Realität das Gegenteil. Einer Reihe von Studien 
zufolge haben sich Mitglieder sogenannter un-
terdrückter sozialer Kreise durch die Einführung 
dieser Verbote durch den französischen Gesetz-
geber stärker vom öffentlichen Leben entfrem-
det: Frauen, die zuvor freiwillig religiöse Kleidung 
trugen, traten nach dem Verbot seltener in der 
Öffentlichkeit auf; Zahlreiche Befragte fühlten 
sich ohne religiöse Kleidung beleidigt oder un-
wohl. Es ist bemerkenswert, dass seit der Einfüh-
rung des Gesetzes von 2004 immer mehr Fälle 
aufgetreten sind, in denen Schüler gezwungen 
wurden, von einer öffentlichen Schule in eine 
Privatschule zu wechseln, in der das Tragen reli-
giöser Kleidung nicht verboten ist; Aufgrund der 
hohen Gebühren an Privatschulen verzichteten 
die Schüler in einigen Fällen generell auf den 
Schulbesuch.48  

Der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte hält es für zulässig, das Tragen religiöser 
Kleidung in der Öffentlichkeit zu verbieten, ob-
wohl er die Nachteile dieses Verbots voll und 
ganz versteht. Nach Ansicht des Gerichts dürfe 

                                                      
48 zu weiteren negativen Folgen der französischen Gesetz-

gebung: die Rezension des Zentrums für Men-
schenrechtsbildung und -überwachung (EMC): Die Praxis, 
das traditionelle Kopftuch muslimischer Frauen einzu-
schränken, 2019 (auf Georgisch) auch online verfügbar: 
https://emc.org.ge/ka/products/muslimi-kalebis-tra-
ditsiulitavsaburavebis-shezghudvis-praktika-da-adamia-
nisuflebata-standartebi. 

der Staat – obwohl ein solches Verbot die religi-
öse Vielfalt einschränke, die öffentliche Isolation 
der Träger religiöser Kleidung fördere, die Religi-
onsfreiheit und die Selbstbestimmung der religi-
ösen Identität einer Person einschränke – das 
Verbot der Kleidung weiterhin verhängen, was 
durch das legitime Ziel der Erleichterung des öf-
fentlichen Zusammenlebens gerechtfertigt sei.49 
Dieser Ansatz des Europäischen Gerichtshofs 
sollte nicht geteilt werden, da unklar ist, wie das 
öffentliche Interesse eines sehr vagen „Zusam-
menlebens“ die grundlegenden Menschenrechte 
überwiegen kann. Eine andere und akzeptable 
Position vertritt der Menschenrechtsausschuss 
der Vereinten Nationen, der das Verbot des Tra-
gens religiöser Kleidung in der Öffentlichkeit als 
Verletzung der Menschenrechte ansieht.50 

 

c. Verbot der Bewertung 

Die Neutralität des Staates erfordert auch ein 
Bewertungsverbot: Dem Staat ist es untersagt, 
die Überzeugungen, Lehren oder das Bekenntnis 
der Religionsgemeinschaften oder das von Ein-
zelpersonen zu bewerten.51 Jede Art der Bewer-
tung ist hier gemeint, außer der Beurteilung der 
Tatsache der Einhaltung des Gesetzes: Der Staat 
kann nicht feststellen, ob eine religiöse Lehre 
wahr oder unwahr, richtig oder falsch, gerecht 
oder ungerecht ist. Zum Beispiel kann der Staat 
für eine religiöse Vereinigung, die sich aus religi-
ösen Gründen weigert, einen Personalausweis 
anzunehmen, seine Tauglichkeit nicht damit be-
gründen, dass der Personalausweis nicht ihren 
eigenen religiösen Grundsätzen oder ihrem eige-
nen heiligen Buch widerspricht. Gleichzeitig be-

                                                      
49 A. v. France [GC], no. 43835/11, ECHR 2014. 
50 Sonia Yaker v. France, CCPR, 17.07.2018.  
51 Dem Staat ist es untersagt, die Überzeugungen, Lehren 

oder Konfessionen religiöser Vereinigungen oder Einzel-
personen zu bewerten. 
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deutet ein Bewertungsverbot nicht, dass der 
Staat nicht das Recht hat, von Religionsgemein-
schaften zu verlangen, dass sie von jeglichem 
rechtswidrigen Verhalten Abstand nehmen, das 
sich aus ihren Überzeugungen ergibt. Zum Bei-
spiel ist die Bluttransfusion zur Rettung des Le-
bens eines Minderjährigen gegen die religiösen 
Überzeugungen der Eltern ein rechtmäßiges 
Verhalten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die 
Überzeugungen der Eltern gesetzlich als aber-
gläubisch angesehen werden.  

In Deutschland wird die Ansicht geäußert, 
dass das Bewertungsverbot auch die Inkompe-
tenz des Staates bei der Definition von Religion 
impliziert. Insbesondere habe der Staat nach die-
ser Auffassung kein Recht, eine Lehre nach sei-
nen Kriterien als Religion bzw. eine Handlung als 
religiöse Handlung zu definieren. Definitions-
kompetenz habe die Religionsgemeinschaft 
selbst. Der Staat sollte sich nur auf die Selbstbe-
stimmung einer Gemeinschaft verlassen, wenn 
er sie als Religionsgemeinschaft anerkennt.52 Die 
vorherrschende Ansicht lehnt diese Ansicht je-
doch ab, da ihre Anerkennung zur völligen In-
kompetenz staatlicher Stellen bei der Festlegung 
des Schutzbereichs der Religions- und Glaubens-
freiheit führen würde: Die bloße Behauptung ei-
nes Rechtinhabers, sein Handeln sei religiös mo-
tiviert, würde völlig ausreichen, um einen staatli-
chen Eingriff in die Religionsfreiheit festzustel-
len.53 Um den religiösen Charakter einer Hand-
lung oder Gemeinschaft zu bestimmen, werden 
neben ihrer Selbstbestimmung auch objektiven 
Kriterien eine gewisse, aber nicht entscheidende 

                                                      
52 Morlok, Selbstverständnis als Rechtskriterium, 1993, 78 

ff; Isak, Das Selbstverständnis der Kirchen und Religions-
gemeinschaften und seine Bedeutung für die Auslegung 
des staatlichen Rechts, 1994, 259 ff; Huster, Die ethische 
Neutralität des Staates, 2002, 382 ff; Borowski, Die Glau-
bens- und Gewissensfreiheit des Grundgesetzes, 2006, 
251 ff und die dort zitierte Literatur.  

53 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 67. 

Bedeutung beigemessen: In der deutschen 
Rechtstradition sind sich alle einig, dass diese Kri-
terien Mindestanforderungen festlegen, nicht 
nur auf traditionelle Religionen zugeschnitten 
sein und die Tür zu neu gebildeten religiösen 
Strömungen nicht verschließen sollten.54 In der 
Literatur werden drei Anforderungen als solche 
Kriterien genannt:55 1. Die religiöse Lehre sollte 
Vorstellungen über den Ursprung des Univer-
sums und des Menschen, seinen Zweck oder das 
Wesen des Lebens enthalten; 2. Sie muss umfas-
send sein, das heißt, sie muss viele Aspekte des 
Lebens abdecken und nicht nur einen (obwohl es 
unmöglich ist, hier einen hohen Standard zu set-
zen56); 3. Die Lehre muss metaphysisch bzw. 
transzendent sein, das heißt, sie muss in gewis-
sem Maße mit dem Jenseits verbunden sein.57 

Die Definition von Religion in Georgien kann 
bei der Registrierung einer Religionsgemein-
schaft im Sinne von Art. 15091 des Georgischen 
Zivilgesetzbuchs (GeoZGB) von Bedeutung sein, 
soweit für die Registrierung die Gemeinschaft 
zumindest religiös sein muss. In der Praxis wird 
jedoch in der Regel bei der Registrierung auf die 
Selbstbestimmung der Gemeinschaft geachtet, 
es gibt kein Beispiel in Georgien für eine staatli-
che Behörde, die den Begriff der Religion defi-
niert. Auch in Fällen, in denen der religiöse Cha-
rakter des Antragstellers zumindest bestritten 
werden könnte, erfolgt die Verweigerung58 der 

                                                      
54 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 66; 

Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, Rn. 78. 
55 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 68-69; 

Vgl. Borowski, Die Glaubens- und Gewissensfreiheit des 
Grundgesetzes, 2006, 392 ff und die dort zitierte Litera-
tur. 

56 Starck, in: Mangoldt/Klein/Starck (Hrg), Das Bonner 
Grundgesetz, 6. Aufl., 2004, Art. 4, Rn. 10.  

57 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 69. 
58 Siehe z.B. Entscheidung der Nationalen Agentur für öf-

fentliches Register № B16067898/3 (20/04/2016 
22:59:38) „Fliegende Spaghetti Monster Autocephalous 
Church“, Verweigerung der Registrierung. 
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Registrierung oder Zustimmung59 ohne Definition 
der Religion. Darüber hinaus vermeidet die geor-
gische Gesetzgebung die Zuständigkeit der Defi-
nition des Staates Georgien und überträgt sie auf 
die Länder des Europarates: Gemäß Artikel 15091 
IV GeoZGB kann eine „religiöse Bewegung, die in 
den Mitgliedstaaten des Europarates gesetzlich 
als Religion angesehen wird“, als juristische Per-
son des öffentlichen Rechts registriert werden. 
Neben der terminologischen und der inhaltlichen 
Unklarheit60 besteht das Hauptproblem dieser 
Vorschrift darin, sie einerseits die „Anerkennung 
als Religion“61 als eine der Voraussetzungen für 
die Registrierung der Religionsgemeinschaften 
vorschreibt, andererseits vermeidet aber der 
Staat bei dieser Anerkennung die Verantwortung 

                                                      
59 Siehe z.B.  Entscheidung der Nationalen Agentur für öf-

fentliches Register № B17032448/3 (16/03/2017 
19:11:46) über Registrierung von „Georgische christliche, 
evangelische, protestantische Kirche ,Biblische Freiheit’“. 
Erst nach einer problemlosen Registrierung wurde die 
Meinung geäußert, dass diese Organisation den Status 
einer religiösen Vereinigung nur nutzt, um junge Men-
schen von der Wehrpflicht auszunehmen. Um einen 
Missbrauch des Gesetzes zu verhindern, haben mehrere 
gescheiterte Gesetzesinitiativen die Abschaffung der Be-
freiung von der Wehrpflicht für alle Geistlichen im All-
gemeinen gefordert (z.B. https://www.girchi.com/ge/ 
media/news/1269-sakanonmdeblo-initsiativa-bibliuri-
tavisuplebiscinaaghmdeg-chavarda <24.08.2020>). Es hat 
jedoch nie ernsthaft das Problem angesprochen, dass die 
Registrierung von „Biblische Freiheit“ als Religionsge-
meinschaft aufgrund des nicht-religiösen Charakters die-
ser Organisation rechtswidrig sein könnte. 

60 Darüber Maisuradze, Rechtsstellung der Religionsge-
meinschaften in Deutschland und Georgien, in Festschrift 
Tedo Ninidze 65, 2016, 238-239. 

61 Es ist auch unklar, ob „Anerkennung der Religion“ in an-
deren Ländern die Anerkennung des religiösen Charak-
ters der Lehren als Vorregistrierungsphase oder den 
rechtlichen Status einer Gemeinschaft bedeutet, die sich 
in einem anderen Land um diese religiösen Lehren orga-
nisiert. Siehe darüber Maisuradze, ebd. 

vollständig62 und legt diese Verantwortung ande-
ren Ländern auf, was völlig inakzeptabel ist. 

 

d. Zusammenfassung: Formel der Neutrali-
tät 

Es gibt keine einzige Formel zur Zusammen-
fassung des Neutralitätsprinzips, aber es können 
mindestens zwei Hauptansätze unterschieden 
werden: ein französischer und ein deutscher An-
satz.  

Das französische Recht leugnet den öffentli-
chen Charakter der Religion vollständig, nimmt 
die Religion sogar als Bedrohung für die öffentli-
che Ordnung wahr und schützt die Religions- und 
Glaubensfreiheit der Bürger vor Eingriffen des 
Staates oder Dritter, indem es ihren eigenen 
Glauben und ihr Bekenntnis in der Öffentlichkeit 
missachtet. Im Sinne des klassischen französi-
schen Laizismus ist das Prinzip der Neutralität 
nichts anderes als eine strikte Trennung von 
Staat und Religion, die in Form einer kurzen 
Formel wie folgt formuliert werden kann: Frank-
reich ist nicht die Heimat irgendeiner Religion. In 
jüngster Zeit gab es jedoch auch Versuche, den 
Laizismus in Frankreich zu mildern.63 

Von der französischen unterscheidet sich die 
allgemein ausgewogene Politik des deutschen 
Gesetzgebers in Bezug auf Religion völlig, die den 
öffentlichen Charakter der Religion nicht leugnet. 
Und noch mehr: Die Achtung und Akzeptanz des 
öffentlich zum Ausdruck gebrachten Glaubens-
bekenntnisses der Bürger ist die Hauptvorausset-
zung für den Schutz der Religions- und Glau-
bensfreiheit im Sinne des deutschen Rechts. 

                                                      
62 Vgl. Gachechiladze/Aleksidze, Gesetzliche Regelung der 

Beziehungen zwischen Staat und Kirche, 2013, S. 138 (auf 
Georgisch) 

63 Campenhausen/de Wall, Staatskirchenrecht, 4. Aufl., 
2006, 345. 
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Deshalb sieht der Staat es als seine Aufgabe an, 
für die qualitative religiöse Ausbildung seiner 
Bürger zu sorgen. In diesem Sinne ist es das Ziel 
der Neutralität, einem Bürger jeden Glaubens in 
eine fürsorgliche Heimat zu bieten.64 Dies kann 
als Neutralitätsformel im deutschen Sinne ange-
sehen werden.  

Angesichts der Tatsache, dass sich die georgi-
sche Religionspolitik und das Religionsrecht his-
torisch immer spontan und radikal geändert ha-
ben, gewinnt das heutige georgische Religions-
recht erst jetzt eine klare und geordnete Struk-
tur. In diesem Prozess wäre es angemessener, 
wenn das georgische Recht entwickelt würde, 
indem die Grundprinzipien des deutschen Mo-
dells unter Berücksichtigung lokaler Besonder-
heiten geteilt würden. Dies wäre angesichts der 
religiösen, nationalen und kulturellen Vielfalt 
Georgiens umso mehr gerechtfertigt: Radikalis-
mus kann vermieden werden, Toleranz und ge-
genseitiger Respekt können nur erreicht werden, 
wenn Vielfalt in der Öffentlichkeit besteht und 
der Staat sie nicht vernachlässigt. 

 

3. Parität 

Das Prinzip der Parität erfordert, dass der 
Staat die Religionen, ihre Anhänger und religiö-
sen Vereinigungen gleich behandelt.65 Dieser 
Grundsatz ist im allgemeinen Recht auf Gleich-
stellung verankert, das im Art. 11 I GeoV vorge-
sehen ist. Gleichzeitig kann eine Verletzung der 
religiösen Parität als Eingriff in den Schutzbereich 
des Art. 16 GeoV angesehen werden, insbeson-
dere wenn die Glaubensfreiheit von Einzelperso-
nen aufgrund der Ungleichbehandlung von Reli-
gionen oder Religionsgemeinschaften einge-
schränkt ist. Im Wesentlichen ist das Paritäts-

                                                      
64  BVerfGE 19, 206 (216) 
65  Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 62.  

prinzip eine logische Erweiterung der Neutralität: 
Wenn der Staat in religiösen Angelegenheiten 
neutral sein muss und gleichzeitig das Phänomen 
der Religion nicht systematisch ignorieren sollte, 
kann er dies nur unter Gleichbehandlung aller 
Religionsgemeinschaften tun.66 

Parität bedeutet jedoch nicht schematische 
Gleichheit. Eine Differenzierung aufgrund unter-
schiedlicher religiöser Inhalte ist eindeutig unzu-
lässig.67 Es ist jedoch teilweise zulässig, sie auf-
grund objektiver Kriterien wie der Größe der Re-
ligionsgemeinschaft oder der sozialen Bedeutung 
unterschiedlich zu behandeln.68 In Deutschland 
beispielsweise wird die relativ engere Beziehung 
des Staates zur katholischen und lutherischen 
Kirche durch diese beiden Kriterien gerechtfer-
tigt, während bestimmte Vorteile der jüdischen 
Gemeinde durch die besondere historische Ver-
antwortung der Bundesrepublik Deutschland und 
des deutschen Volkes erklärt werden.69 Ein auf 
der Grundlage dieser objektiven Kriterien ge-
währter Vorteil ist jedoch nur dann rechtmäßig, 
wenn dieser Vorteil verhältnismäßig70 ist und mit 
der objektiven Differenz übereinstimmt. Bei-
spielsweise kann die Größe einer religiösen Ver-
einigung ihre Steuerbefreiung dann nicht recht-
fertigen, wenn dieser Vorteil für kleine Vereini-
gungen unzugänglich bleibt.71 Dagegen wäre es 
für eine öffentliche Schule gerechtfertigt, eine 
Religionsgemeinschaft, die einen Religionsunter-
richt initiiert, wegen des Mangels oder der Ab-
wesenheit von Schülern, die bereit sind, daran 
teilzunehmen, abzulehnen, selbst wenn auch der 
Unterricht anderer Religionen in dieser Schule 

                                                      
66 ebd., 62.  
67 BVerfGE 19, 206 (216); Jeand’Heur/Korioth, Staatskir-

chenrecht, 2000, Rn. 169. 
68 BVerfGE 19, 1 (10).  
69 Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 63. 
70 BVerfGE 55, 72 (88); BVerfGE 129, 49 (68). 
71 BVerfGE 19, 1 (11 f). 
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stattfindet.72 Gleiches gilt für den Schutz von 
Denkmälern: Die Tatsache, dass der Staat mit 
Ausnahme seltener Beispiele hauptsächlich 
christliche Bauten als Denkmäler anerkennt und 
sich nur auf eigene Kosten um deren Schutz 
kümmert, kann nicht als Verstoß gegen die Pari-
tät gegenüber anderen Religionen angesehen 
werden, da ein solcher Vorteil historisch und kul-
turell gerechtfertigt ist: Glaubensstätte anderer 
Religionsgemeinschaften können in der Regel 
nicht objektiv zum kulturellen Erbe Georgiens 
gehören.73 

Interessant ist die Beziehung zwischen dem 
Paritätsprinzip und der Rechtsform der Religi-
onsgemeinschaften. Sowohl in Georgien als auch 
in Deutschland bietet die Gesetzgebung den Re-
ligionsgemeinschaften eine öffentliche oder pri-
vatrechtliche Form. In Deutschland wird der Sta-
tus einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts jeder religiösen Vereinigung auf eigenen 
Antrag gewährt, wenn sie durch ihre Verfassung 
und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der 
Dauer bietet (Art. 137 V WRV).74 Dieses objektive 
Kriterium ist auf die Zukunft gerichtet: Der öf-
fentlich-rechtliche Status geht in Deutschland 
mit mehreren Privilegien einher, die durch die 
zum Zeitpunkt der Registrierung überprüften 
Umstände – feste Verfassung und die Zahl ihrer 
Mitglieder – gerechtfertigt sind. Diese Privilegien 
sind zum Beispiel die Erhebung von Steuern von 
der Gemeinde mit Hilfe des Staates (Art. 137 III 

                                                      
72 Friesenhahn, in: HdbStKR, Band 1, 1974, 545, 197 ff; Un-

ruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 273 f.; Vgl. 
Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 293.  

73 So auch in Deutschland. Vgl. Classen, Religionsrecht, 2. 
Aufl., 2015, 64; Heckel, HStKiR I, 589 (613); Muckel, in: 
Berliner Kommentar, Art. 140, Rn. 39; Droege, Staatsleis-
tungen an Religionsgemeinschaften im säkularen Kultur- 
und Sozialstaat, 2004, 394. 

74 Maisuradze, Rechtsstellung der Religionsgemeinschaften 
in Deutschland und Georgien, in Festschrift Tedo Ninidze 
65, 2016, 240. 

WRV);75 sogenanntes Parochialrecht;76 das 
Recht, religiöse Diözesen, Gemeinschaften, Stif-
tungen und andere Unterinstitutionen in einer 
öffentlichen Rechtsform zu gründen;77 Aufbau 
von öffentlichen Arbeitsbeziehungen, die nicht 
der allgemeinen Arbeitsgesetzgebung unterlie-
gen78 usw. Solche Vorteile können in Deutsch-
land nicht als Paritätsverletzung angesehen wer-
den,79 da diese zweistufige Parität einerseits 
durch das deutsche Grundgesetz festgelegt ist 
und andererseits der öffentlich-rechtliche Status 
allen Religionsgemeinschaften offen und zugäng-
lich ist, die die objektiven Mindestkriterien er-
füllen.  

Dagegen ist die Gewährung des öffentlich-
rechtlichen Status für Religionsgemeinschaften in 
Georgien etwas problematisch. Das georgische 
Recht über juristische Personen des öffentlichen 
Rechts gilt nicht für öffentlich-rechtliche Religi-
onsgemeinschaften (Art. 15091 V GeoZGB), die-
ser Status bringt auch keine anderen rechtlichen 
Vorteile gegenüber privatrechtlichen Religions-
gemeinschaften. Somit ist die öffentlich-rechtli-
che Form für Religionsgemeinschaften in Geor-
gien völlig zweck- und bedeutungslos.80 Die 
                                                      
75 Ehlers, in: Sachs (Hrsg.), GG Kommentar, 2014, Art. 140, 

2583 ff.  
76 Siehe Campenhausen/Wall,Staatskirchenrecht, 4. Aufl., 

2006, 266 f; Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 162. 
77 Campenhausen/Wall, Staatskirchenrecht, 4. Aufl., 2006, 

257 ff; Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 161; Unruh, 
Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 190; Ehlers, in: 
Sachs (Hrsg.), GG Kommentar, 2014, Art. 140, 2582. 

78 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 189; 
Campenhausen/Wall, Staatskirchenrecht, 4. Aufl., 2006, 
252 ff. 

79  Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 63. 
80 Maisuradze, Rechtsstellung der Religionsgemeinschaften 

in Deutschland und Georgien, in Festschrift Tedo Ninidze 
65, 2016, 242; Gachechiladze/Aleksidze, Gesetzliche Re-
gelung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche, 2013, 
S. 137-138. Der deutschen Literatur zufolge hat der Sta-
tus des öffentlichen Rechts jedoch auch den Vorteil, dass 
er eher der Selbstbestimmung einiger religiöser Vereini-



David Maisuradze   Zeitschrift für Rechtsvergleichung 9/2020 
 

 

32 

staatliche Agentur für religiöse Angelegenheiten 
Georgiens sieht darin kein Problem. In ihrer Posi-
tion kann der rechtliche Status der Religionsge-
meinschaften „voneinander verschieden“, aber 
„vor dem Gesetz gleich“ sein.81 Abgesehen von 
der absurden Vorstellung, dass ein gesetzlich dif-
ferenzierter Status gleichzeitig vor dem Gesetz 
gleich sein könnte,82 ist unklar, warum der „vor 
dem Gesetz gleiche“ Status für die Registrierung 
ganz verschiedene Kriterien erfordern könnte: 
Zwar gibt es keine besonderen Anforderungen 
für die Registrierung einer Religionsgemeinschaft 
in privatrechtlicher Form, aber eine Religionsge-
meinschaft erhält nur dann eine öffentliche 
Rechtsform, wenn sie „eine historische Verbin-
dung zu Georgien“ hat oder „in den Mitgliedstaa-
ten des Europarates gesetzlich als Religion ange-
sehen wird“ (Art. 15091 IV GeoZGB). Solange die 
Rechtslage dieser beiden Rechtsformen identisch 
ist, können gerade die unterschiedlichen Anfor-
derungen an die Registrierung als Verstoß gegen 
die Parität angesehen werden. Die Vorausset-
zung für die Gewährung eines Rechts muss das 
gewährte Recht rechtfertigen und umgekehrt. 

Selbst wenn nur eine bedeutungslose Rechts-
form bzw. bloße Benennung als Vorteil angese-
hen würde, bleibt unklar, warum das Gesetz Re-
ligionsgemeinschaften, die weder als „gesetzlich 
als Religion“ im Europarat angesehen sind noch 

                                                                                         
gungen entspricht: Sie werden nicht von Mitgliedern, 
sondern von Gott gegründet (siehe Classen, Religions-
recht, 2. Aufl., 2015, 147 f.). Dieser Vorteil ist jedoch nur 
bei anderen damit verbundenen Rechten sinnvoll. Zumal 
die Registrierung einer öffentlich-rechtlichen Religions-
gemeinschaft die gleiche ist wie die einer privatrechtli-
chen. Der Name allein kann den Status nicht sinn- und 
bedeutungsvoll machen. 

81 Georgische Strategie zur Entwicklung der Religionspolitik 
des Staates, „Grundsätze der Strategie“, ა), 5. 

82 Nur Inhaber des gleichen Rechtsstatus können vor dem 
Gesetz gleich sein. Die Gleichheit von „Status“ und dar-
über hinaus „unterschiedlichen“ Status ist unverständ-
lich. 

eine „historische Verbindung“ zu Georgien ha-
ben, keinen Zugang zur öffentlichen Rechtsform 
gewährt. Abgesehen von dem sehr vagen und 
unbestimmten Vorbehalt der „historischen Ver-
bindung“83 ist es eine ungerechtfertigte Verlet-
zung der Parität, neu gegründete Re-
ligionsgemeinschaften vom Erhalt des öffentlich-
rechtlichen Status auszuschließen. Dies ist zwar 
ein objektives Kriterium, aber es ist völlig un-
zweckmäßig und unangemessen mit der beste-
henden Einschränkung. Noch unklarer ist, wel-
chen Zusammenhang zwischen „in einem ande-
ren Land als Religion angesehen“ und dem öf-
fentlichen Rechtsstatus in Georgien besteht. 

Neben privat- und öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgemeinschaften ist auch die dritte Paritäts-
stufe in Georgien gesetzlich festgelegt. Insbe-
sondere die Rechtslage der georgischen ortho-
doxen Kirche ist völlig anders, was im nächsten 
Abschnitt erörtert wird. 

 

4. Privileg der georgischen orthodoxen  
Kirche 

Der durch die Gesetzgebung festgelegte Son-
derstatus der georgischen orthodoxen Kirche 
bleibt vernachlässigbar, wenn ihr öffentlich-
rechtlicher Status fälschlicherweise mit der im 
Art. 15091 GeoZGB vorgesehenen Rechtsform ei-
ner juristischen Person des öffentlichen Rechts 
gleichgesetzt wird. Beispielsweise nennt die 
staatliche Agentur für religiöse Angelegenheiten 
Georgiens bei der Prüfung des rechtlichen Status 
der Religionsgemeinschaften zwar eine dreistu-
fige Parität, bezieht sich jedoch nur auf drei 
Rechtsformen, die in Art. 15091 GeoZGB definiert 
sind: juristische Person des öffentlichen Rechts 

                                                      
83 Maisuradze, Rechtsstellung der Religionsgemeinschaften 

in Deutschland und Georgien, in FS Tedo Ninidze 65, 
2016, 239 f. 
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und beide privatrechtliche Formen, nichtkom-
merzielle juristische Person und nicht eingetra-
gener Verein.84 Daher ignoriert er die Tatsache, 
dass die Grundlage des Rechtsstatus der ortho-
doxen Kirche nicht die erwähnte Norm des Zivil-
gesetzbuches ist, sondern eine viel übergeord-
nete Verfassung Georgiens und Verfassungsver-
einbarung zwischen dem Staat Georgien und der 
Apostolischen Autokephalen Orthodoxen Kirche 
Georgiens. Folglich bleibt unberücksichtigt, dass 
sich der Status der juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts der orthodoxen Kirche trotz 
derselben Benennung wesentlich von dem der 
juristischen Person des öffentlichen Rechts im 
Sinne von Art. 15091 GeoZGB unterscheidet. 

 

a. Direkt in der Verfassung vorgesehene 
Privilegien 

Art. 8 GeoV legt zwei Hauptprivilegien der or-
thodoxen Kirche gegenüber anderen Religions-
gemeinschaften fest: 1. Der Staat erkennt seine 
besondere Rolle in der Geschichte Georgiens an 
und 2. die Beziehung zu ihr wird durch eine Ver-
fassungsvereinbarung bestimmt. Die Anerken-
nung einer besonderen historischen Rolle kann 
nicht nur als nomineller Vorbehalt angesehen 
werden, sondern hat auch einen normativen In-
halt (siehe dazu Abschnitt 5 unten). Die Regelung 
der Beziehungen durch eine Verfassungsverein-
barung ist in zweierlei Hinsicht ein Verfassungs-
privileg: Erstens werden die Beziehungen des 
Staates zu anderen Religionsgemeinschaften 
durch untergeordnete Gesetzgebungs- oder Un-
tergesetzgebungsakte geregelt. Daher sind die 
Rechte der orthodoxen Kirche und anderer Reli-
gionsgemeinschaften mit demselben Inhalt (z. B. 
Befreiung vom Militärdienst, Schutz des kirchli-

                                                      
84 Georgische Strategie zur Entwicklung der Religionspolitik 

des Staates, „Regeln für die Registrierung von Religions-
gemeinschaften und der rechtliche Status“, ა). 

chen Eigentums, Steuervorteile) in unterschiedli-
chem Grad geschützt: Die Änderung eines nie-
derrangigen Gesetzgebungsakts erfolgt durch ein 
viel einfacheres Verfahren als die der Verfas-
sungsvereinbarung. Zweitens ist Verfassungsver-
einbarung eine Vereinbarung, d. h. die aktive Be-
teiligung der orthodoxen Kirche selbst an der ge-
setzgeberischen Regelung der Beziehungen ist 
gesetzlich vorgesehen, was bei anderen Religi-
onsgemeinschaften nur vom guten Willen des 
Staates abhängt. Ein solches Privileg der Kirche 
an sich verstößt weder gegen die Verfassung (die 
Verfassung selbst kann nicht gegen die Verfas-
sung verstoßen) noch gegen das Völkerrecht, da 
es die grundlegenden Menschenrechte nicht di-
rekt berührt85 (siehe oben dazu Abschnitt I). 

 

b. Privilegien aus der Verfassungsver-
einbarung 

Im Gegensatz dazu kann der Inhalt der Verfas-
sungsvereinbarung möglicherweise verfassungs-
widrig sein. Der letzte Satz von Art. 8 GeoV ver-
langt normativ die Einhaltung der allgemein an-
erkannten Grundsätze und Normen der Men-
schenrechte und Freiheiten in der Verfassungs-
vereinbarung. Dasselbe wird in Art. 7 IV des Ge-
setzes über normative Akte wiederholt, der wie-
derum vorschreibt, dass die Vereinbarung auch 
der Verfassung entsprechen muss. Grundsätzlich 
ist die Einschätzung des georgischen Verfas-
sungsgerichts richtig, dass „die Subjekten der in 
Verfassungsvereinbarung vorgesehenen Bezie-
hungen ... der Staat und nur die Apostolische Au-
tokephale Orthodoxe Kirche Georgiens und keine 
andere religiöse Organisation seien“. „Der Ab-
schluss der Vereinbarung schließe daher weder 
die Existenz verschiedener religiöser Organisati-

                                                      
85 Vgl. EKMR, DR 5, 157; Grabenwarter/Pabel, EMRK, § 22, 

Rn. 96; Charrier, Code de la CEDH, 2005, Art. 9, Rn. 0536; 
Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 55. 



David Maisuradze   Zeitschrift für Rechtsvergleichung 9/2020 
 

 

34 

onen in Georgien aus, noch bedeute dies in ir-
gendeiner Weise, ihre Aktivitäten einzuschrän-
ken, geschweige denn zu verbieten.“86 Die Nicht-
einschränkung anderer Religionen sollte jedoch 
nicht als unbestreitbare Tatsache angesehen 
werden, sondern als normative Voraussetzung 
einer Verfassungsvereinbarung. Daher muss je-
der der in der Verfassungsvereinbarung festge-
legten Vorteile der Kirche überprüft werden, um 
festzustellen, ob sich dieser Vorteil negativ auf 
die Grundrechte anderer Personen auswirkt.87 
Ansonsten ist das Privileg der orthodoxen Kirche 
kein rechtliches Problem.88  

 

aa. Öffentlich-rechtliche Zuständigkeit der 
Kirche 

Gemäß Art. 3 I der Verfassungsvereinbarung 
ist die orthodoxe Kirche ein historisch etabliertes 
Subjekt des öffentlichen Rechts – eine vollwer-
tige staatlich anerkannte juristische Person des 
öffentlichen Rechts. Nach dem Prinzip der ge-
genseitigen Unabhängigkeit kann „vollwertige ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts“ nicht so 
verstanden werden, als sei die Kirche Teil der 
                                                      
86 Zurab Aroshvili gegen Parlament von Georgien, Entschei-

dung № 2/18/206, 22.11.2002  
87 Vgl. Mikeladze/Begadze/Gvritishvili/Chutlashvili/Sukhi-

shvili/Sartania, Religionsfreiheit, Kritik an diskriminieren-
der und nicht-säkularer Politik des Staates, 2016, S. 21-23 
(auf Georgisch); Die hier getroffene Schlussfolgerung, 
dass der Inhalt einer Verfassungsvereinbarung einer Ver-
fassungsprüfung unterzogen werden sollte, ist richtig. 
Das hier vorgebrachte Argument, dass die Entscheidung 
des Gerichts die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit 
der Verfassungsvereinbarung einschränke, ist jedoch un-
genau. Das Verfassungsgericht prüft diesen konkreten 
Anspruch nicht wegen der a priori Verfassungsmäßigkeit 
der Verfassungsvereinbarung, sondern weil es in dem 
beanstandeten Artikel keine Einschränkung von Vertre-
tern anderer Religionen sieht. Die Argumentation des 
Gerichts ist jedoch wirklich sehr schwach.  

88 Es kann jedoch zu Kontroversen über die soziale oder 
politische Zweckmäßigkeit der Privilegien kommen.  

staatlichen Struktur. Vielmehr ist es so zu verste-
hen, dass die orthodoxe Kirche nicht nur nomi-
nell eine öffentliche Einrichtung ist, sondern 
auch in der Praxis, was sich im öffentlich-rechtli-
chen Charakter ihres Handelns widerspiegelt. 
Dies unterscheidet sie von anderen öffentlich-
rechtlich verfassten Religionsgemeinschaften, 
die gemäß Art. 15091 V GeoZGB nicht unter das 
Gesetz über das öffentliche Recht fallen.  

Eine solche öffentliche Zuständigkeit der Kir-
che ist in Art. 3 der Verfassungsvereinbarung 
vorgesehen, wonach „der Staat gemäß den ge-
setzlich festgelegten Regeln die von der Kirche 
durchgeführte Trauung anerkennt. In Rechtsbe-
ziehungen werden nur staatliche Registrierungs-
daten der Ehe verwendet.“ Diese scheinbar wi-
dersprüchlichen Vorbehalte - die Anerkennung 
der kirchlichen Trauung einerseits und ihre 
Nichtverwendung andererseits - werden miss-
verstanden.89 Die „gesetzlich festgelegte Regel“ 
hätte bei der richtigen Auslegung helfen sollen, 
aber eine solche Regel gibt es bis heute nicht. 
Die Anerkennung der kirchlichen Trauung bleibt 
eine unerfüllte Verpflichtung des Staates gegen-
über der Kirche. In jedem Fall bezieht sich Art. 3 
der Vereinbarung auf einen öffentlich-rechtli-
chen Akt der Kirche (Trauung oder Ausstellung 
einer Trauungsbescheinigung), der auch im sä-
kularen Recht in irgendeiner Weise verbindlich 
sein muss. In Übereinstimmung mit diesem Vor-
behalt können in Zukunft folgende Regelungen 
getroffen werden: Im Falle einer kirchlichen 
Trauungsbescheinigung betrachtet die Registrie-
rungsstelle den Ehevertrag im Sinne der Art. 
1106 ff GeoZGB ohne weitere Prüfung als abge-
schlossen. In einem solchen Fall müsste bei der 
Registrierung nur die Willenserklärung zur Re-
gistrierung und nicht die Willenserklärungen der 

                                                      
89 Siehe Chikvaidze, Verfassungsvereinbarung, Kommentar, 

2003, S. 18-19 (auf Georgisch). 
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Ehegatten zur Heirat überprüft werden.90 Letzte-
res wird zum Zeitpunkt der kirchlichen Ehe-
schließung überprüft. Im Falle einer solchen Aus-
legung würde dieses Privileg der Kirche jedoch 
auch ihre Verantwortung auferlegen. Ins-
besondere muss die kirchliche Trauung den 
Standards unterliegen, die das weltliche Gesetz 
für die Ehe festlegt. Die Trauungsbescheinigung 
ist in diesem Sinne ein Verwaltungsrechtsakt, ge-
gen den Verwaltungsbeschwerde eingelegt wer-
den kann, und ihr Aussteller, die orthodoxe Kir-
che, ist die Verwaltungsbehörde, die für die 
Wirksamkeit dieses Akts verantwortlich ist. Dies 
ist letztendlich eine Abweichung vom Grundsatz 
der gegenseitigen Unabhängigkeit und wider-
spricht Art. 8 GeoV. Dabei ist es unwahrschein-
lich, dass die orthodoxe Kirche diese Verantwor-
tung beim Abschluss der Verfassungsvereinba-
rung übernehmen wollte. Daher erscheint die 
zukünftige gesetzliche Regelung der Verpflich-
tung des Staates nach Art. 3 der Vereinbarung 
nicht vielversprechend.  

Ein weiteres Dokument der orthodoxen Kir-
che, das vom Staat als rechtskräftig anerkannt 
wird, ist ein Dokument zur Bescheinigung der 
Ausbildung (Art. 5 II der Verfassungsvereinba-
rung). Nach den 2012 vorgenommenen Geset-
zesänderungen91 sind die Autorisation, Aktivitä-
ten und Anerkennung eines Ausbildungszertifi-
kats einer orthodoxen theologischen Hochschu-
leinrichtung durch das georgische Gesetz über 
die Hochschulbildung geregelt. In Bezug auf die 
Ausübung der öffentlichen Gewalt durch die Kir-
che erfordert auch diese Verordnung zukünftig 
eine gesonderte angemessene Untersuchung un-
                                                      
90 Vgl. ähnliche Ansicht bei Chikvaidze, Probleme der recht-

lichen Anerkennung der kirchlichen Trauung (auf Geor-
gisch)(http://www.orthodoxy.ge/samartali/jvristsera.ht
m <13.08.2020>).  

91 Gesetz von Georgien über Gesetzesänderungen in Im Bil-
dungsgesetz, Legislative Herald of Georgia, Webseite, 
29/12/2012. 

ter Berücksichtigung des Grundsatzes der gegen-
seitigen Unabhängigkeit.  

 

bb. Exklusives Recht auf Terminologie,  
Symbolik und Produkte 

Art. 6 VI der Verfassungsvereinbarung be-
gründet das exklusive Recht der orthodoxen Kir-
che auf die „offizielle Terminologie und Symbolik 
der Kirche“ sowie die Herstellung, den Import 
und die Lieferung liturgischer Produkte. Um sol-
che Aktivitäten durchzuführen oder „offizielle 
Terminologie“ zu verwenden, benötigen andere 
juristische oder natürliche Personen eine vom 
Staat im Einvernehmen mit der orthodoxen Kir-
che erteilte Genehmigung. In der Liste der litur-
gischen Produkte erwähnt Art. 25 der in Verfas-
sungsvereinbarung inkorporierten „Begriffsdefi-
nitionen“ unter anderem die Gestaltung kirchli-
cher Gebäude, Archäologie, kirchliche Malerei, 
Ikone, Kreuze, Kerzen, Pilgerfahrten und theolo-
gische Literatur. Nach der geäußerten Meinung 
soll mit dieser Aufzeichnung verhindert werden, 
dass „Sektierer ... den Gläubigen im Namen der 
Orthodoxie Häresieliteratur (und andere Pro-
dukte) aufzwingen“.92 Diese Bedrohung für die 
Kirche mag zwar bestehen, aber der missionari-
sche Wettbewerb mit anderen Konfessionen 
kann nur im persönlichen Interesse der Kirche 
liegen, und der Staat kann dieses Interesse auf-
grund der Grundsätze der Neutralität und Parität 
nicht fördern. Das staatliche Recht erkennt den 
Begriff „Sekte“ oder „Sektierer“ nicht an und 
muss daher die Religions- und Glaubensfreiheit 
jeder Konfession schützen, einschließlich „Schis-
mata“ oder „Häresien“, die für die orthodoxe 
Kirche nicht akzeptabel sind. 

                                                      
92 Chikvaidze, Verfassungsvereinbarung, Kommentar, 2003, 

S. 2003, Art. 6, Abs. 6. (Auf Georgisch) 
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Nach Ansicht des Verfassungsgerichts beziehe 
sich Art. 6 VI der Verfassungsvereinbarung nur 
auf „die Verwendung der offiziellen Terminologie 
und Symbole sowie auf die Herstellung, den Im-
port und die Lieferung liturgischer Produkte der 
orthodoxen Kirche und nicht einer anderen reli-
giösen Konfession“. Daher sieht auch das Gericht 
in dieser Vorschrift keine Einschränkung für an-
dere Religionsgemeinschaften.93 Objektiv be-
trachtet beziehen sich aber die in der Verfas-
sungsvereinbarung aufgeführten „Produkte“ in 
der Regel nicht nur auf die orthodoxe Kirche: Kir-
chenbau oder architektonische Gestaltung, Pil-
gerfahrten, Ikonenmalerei, Kreuze, Kerzen - all 
dies ist für andere christliche (einschließlich tra-
ditioneller) Konfessionen üblich. Die Notwendig-
keit, die Erlaubnis der orthodoxen Kirche für jede 
solche Handlungen, Dienstleistungen oder Pro-
dukte einzuholen, stellt einen Verstoß gegen die 
Parität dar, geht weit über die Beziehung zwi-
schen der orthodoxen Kirche und dem Staat hin-
aus und schränkt die Glaubens- und Religions-
freiheit Dritter überproportional ein. Darüber 
hinaus ist die Herstellung eines Kreuzes oder ei-
ner Ikone als Kunstfreiheit eines Künstlers und 
die Herstellung theologischer Literatur - als Re-
defreiheit - durch Art. 17 GeoV geschützt, und ih-
re Einschränkung durch die missionarischen In-
teressen einer religiösen Vereinigung ist unzuläs-
sig.94 

Gleiches gilt für die Exklusivität der „offiziellen 
Terminologie“, die gemäß Artikel 24 der „Be-
griffsdefinitionen“ der Verfassungsvereinbarung 
die Wörter „Georgisch Apostolisch“, „Autoke-
phal“, „Orthodox“, „Katholikos-Patriarch“, „Hei-

                                                      
93 Zurab Aroshvili gegen Parlament von Georgien, Entschei-

dung N2/18/206, 22.11.2002. (auf Georgisch). 
94 Während der Arbeit an diesem Artikel konnte in der Pra-

xis kein einziges Beispiel für eine Genehmigung zur Her-
stellung liturgischer Produkte gefunden werden. Ver-
mutlich wurde eine solche Genehmigung nie erteilt, und 
diese Norm der Verfassungsvereinbarung ist tot. 

lige Synode“ bedeutet. Die Notwendigkeit der Er-
laubnis der orthodoxen Kirche, diese Worte zu 
verwenden, schränkt andere Religionsgemein-
schaften unverhältnismäßig ein. Es ist durchaus 
möglich, dass auch die anderen sich als aposto-
lisch, autokephal oder orthodox definieren, zu-
mal diese Begriffe in der Literatursprache nicht 
nur in Bezug auf die orthodoxe Kirche verwendet 
werden. In der Praxis fordert die Nationale Agen-
tur für öffentliches Register bei der Registrierung 
einer juristischen Person manchmal die Erlaubnis 
der orthodoxen Kirche,95 diese Begriffe im Na-
men des Subjekts zu verwenden, manchmal aber 
nicht.96 Angesichts der semantischen Bedeutung 
des Wortes „orthodox“, was „rechtgläubig“ be-
deutet, kann die Beschränkung seiner Verwen-
dung auf andere religiöse Konfessionen auch An-
zeichen für eine Verletzung des Neutralitätsprin-
zips durch die unzulässige Bewertung des Staates 
anzeigen: Es entsteht der Eindruck, dass der 
Staat nur eine Religion als „richtig“ bewertet. 

Das exklusive Recht auf die in der Verfas-
sungsvereinbarung vorgesehene Terminologie, 
Symbolik und Produkte würden die Grundsätze 
der Neutralität und Parität nicht verletzen, wenn 
sie eng – und zwar als das Namensrecht – defi-
niert würde. Art. 18 I GeoZGB lautet: „wem das 

                                                      
95 Entscheidung der Nationalen Agentur für öffentliches 

Register № B14010262/3 (04/02/2014 20:10:06); Ent-
scheidung  № B16067898/3 (20/04/2016 22:59:38). 

96 Entscheidung der Nationalen Agentur für öffentliches 
Register № B12016108/3 (06 Feb 2012 20:48:10); Ent-
scheidung  № B11061637/3 (20.04.2011 10:17:17); Es 
scheint auch kein Problem für die Agentur zu sein, die 
geringste Änderung dieser Terminologie vorzunehmen, 
und sie registriert ohne Erlaubnis juristische Personen, 
deren Namen die Wörter „restauriertes apostolisches“, 
„altorthodox“ usw. verwenden. Siehe z.B. Entscheidung 
der Nationalen Agentur für öffentliches Register № 
B17020092/16 (27/02/2017 17:29:10); Entscheidung  № 
B12019079/12 (11.05.2012 18:05:26); Entscheidung  
№ B15156326/9 (08/09/2015 17:58:41); Entscheidung 
№ B16004139/3 (14/01/2016 19:03:42). 
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Recht auf Führung seines Namens bestritten 
wird oder wer durch einen unbefugten Gebrauch 
seines Namens in seinen Interessen verletzt wird, 
hat das Recht, vom Verletzter die Unterlassung 
oder Widerruf zu verlangen.“ Dies bezieht sich 
auf das unbefugte Tragen des Namens einer an-
deren Person sowie auf die unbefugte Ausfüh-
rung von Aktivitäten im Namen einer anderen 
Person, einschließlich der Verwendung von Sym-
bolen und der Herstellung von Produkten.97 Die-
ses Recht gehört nicht nur der orthodoxen Kirche 
als vollwertiges Rechtssubjekt, sondern auch al-
len anderen Religionsgemeinschaften. Dies stellt 
im Übrigen perfekt das legitime Interesse sicher, 
dass die Vertreter einer Religion ihre Produkte 
nicht im Namen anderer Religion Anhänger die-
ser aufzwingen.98 Andere zusätzliche Einschrän-
kungen entsprechen diesem Ziel nicht.  

 

cc. Unantastbarkeit des Katholikos-Patri-
archen 

In Art.1 V der Verfassungsverabredung heißt 
es in kurzen Worten: „Der Katholikos-Patriarch 
von Georgien ist unantastbar.“ Um diese eher 
vage Vorschrift zu auslegen, kann ein ähnlicher 
Wortlaut von Art. 51 III GeoV verwendet werden: 
„Der Präsident von Georgien ist unantastbar“, 
was den Schutz vor Verhaftung während der 
Amtszeit normiert. Der Schutz des Katholikos-
Patriarchen als einflussreiche Persönlichkeit des 
öffentlichen Lebens und als Gegenstand erhöhter 
Bedrohung kann als legitimes Ziel angesehen 
werden. Die Gewährung einer Immunität ähnlich 
der des Präsidenten wäre jedoch unverhältnis-
mäßig, da der Katholikos-Patriarch einerseits auf 
Lebenszeit gewählt wird und andererseits der 

                                                      
97 Jorbenadze, Kommentar zum GeoZGB, I, Chanturia 

(Hrsg.), 2017, Art. 17 und 18, S. 90 ff (auf Georgisch). 
98 Chikvaidze, Verfassungsvereinbarung, Kommentar, 2003, 

Art. 6, Abs. 6. 

Staat keinen Mechanismus hat, um ihn aus dem 
kirchlichen Amt zu entfernen. Es ist unzulässig, 
Personen über das Gesetz zu stellen.99 Die Unan-
tastbarkeit des Katholikos-Patriarchen sollte da-
her eng als positive Verpflichtung des Staates in-
terpretiert werden, den Schutz des Kirchenfüh-
rers zu gewährleisten.100 Ein solches Verständnis 
wird angesichts der tatsächlichen sozialen Be-
deutung der orthodoxen Kirche in Georgien und 
der besonderen sozialen Rolle ihres Oberhaupts 
in der Gesellschaft weder die Glaubens- und Re-
ligionsfreiheit Dritter noch das Prinzip der Parität 
verletzen.  

 

dd. Sachenrechtliche Vorteile 

Art. 6 I der Verfassungsvereinbarung enthält 
einen allgemeinen Vorbehalt zum Schutz des Ei-
gentums der Kirche. Art. 6 V der Verfassungsver-
einbarung sieht die Befreiung religiöser Produkte 
und Güter, die für nichtwirtschaftliche Zwecke 
verwendet werden, von Steuern vor. Der Schutz 
von Eigentum und ähnlichen Privilegien ist auch 
für andere religiöse Vereinigungen gesetzlich 
vorgeschrieben, so dass dies kein Privileg der or-
thodoxen Kirche darstellt.  

Interessanterweise heißt es in Art. 6 II der 
Vereinbarung: „Die Kirche soll ihr nicht-liturgi-
sches Eigentum gemäß den kirchlichen Rechts-
normen und der geltenden Gesetzgebung Geor-
giens besitzen, nutzen und darüber verfügen.“ 
Die Erwähnung des Kirchenrechts vor der georgi-
schen Gesetzgebung bedeutet nicht, dass es im 
staatlichen Recht einen hierarchisch hohen Stel-

                                                      
99 Vgl. Mikeladze/Begadze/Gvritishvili/Chutlashvili/Sukhi-

shvili/Sartania, Religionsfreiheit, Kritik an diskriminieren-
der und nicht-säkularer Politik des Staates, 2016, S. 32-33 
(auf Georgisch). 

100 Maisuradze, Rechtsstellung der Religionsgemeinschaf-
ten in Deutschland und Georgien, FS Tedo Ninidze 65, 
2016, 248. 
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lenwert hat. Korrekt ist die Ansicht, dass der 
Staat das kanonische Recht über seine Gesetzge-
bung nur in den inneren Angelegenheiten der 
Kirche anerkennt und ihm damit Autonomie ge-
währt,101 jedoch nur im Rahmen des staatlichen 
Rechts.  

Dieser Vorbehalt ist auch insofern interessant, 
als sie sich nur mit dem nicht-liturgischen (d.h. 
religiösen) Eigentum befasst. Es entsteht der 
Eindruck, dass der Besitz, die Nutzung und die 
Verfügung von religiösem Eigentum nicht dem 
staatlichen Recht unterliegt oder dass dafür ein 
besonderer rechtlicher Status festgelegt wurde. 
Da dies jedoch gesetzlich nicht ausdrücklich vor-
gesehen ist, muss eine solche Auslegung e 
contrario als inakzeptabel angesehen werden. 
Aus vergleichender rechtlicher Sicht ist es jedoch 
interessant, dass liturgische Gegenstände – res 
sacrae – nach deutschem Recht einen besonde-
ren Rechtsstatus haben. Insbesondere handelt es 
sich um öffentliche Gegenstände und obwohl sie 
in Privateigentum sind, sind sie mit öffentlichen 
Zwecken belastet. Ein privater Eigentümer darf 
sie nicht für andere Zwecke verwenden. Dabei 
bleibt der liturgische Gegenstand auch im Falle 
einer Entfremdung zu diesem Zweck belastet.102 
Dies schützt das Interesse der Religionsgemein-
schaft, dass der von ihr als heilig angesehene Ge-
genstand (z.B. Tempel, Kelch usw.) niemals für 
weltliche Zwecke verwendet oder – aus Sicht der 
Religionsgemeinschaft – nicht verunreinigt wer-
den sollte. Eine solche Regelung in Deutschland 
sieht eine ziemlich breite Selbstbestimmung der 
Religionsgemeinschaften vor, die als Vorausset-
zung für den angemessenen Schutz der Religi-
ons- und Glaubensfreiheit angesehen wird. Dar-
über hinaus herrscht die Ansicht vor, dass die öf-
fentlich-rechtlich verfassten Religionsgemein-

                                                      
101 Chikvaidze, Verfassungsvereinbarung, Kommentar, 

2003, Art. 6, Abs. 2 (auf Georgisch).  
102 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 193. 

schaften auch nicht religiöses Eigentum, das sie 
besitzen, als öffentliche Sache deklarieren kön-
nen (durch ein sogenanntes Widmungsrecht).103  

Gemäß Art. 7 I der Verfassungsvereinbarung 
„erkennt der Staat die orthodoxen Kirchen-  
und Klöstergebäude (aktiv und inaktiv), ihre  
Ruinen sowie die Grundstücke, auf denen sie  
sich befinden, als Eigentum der Kirche an.“  
Obwohl die Rückgabe von beschlagnahmtem  
Eigentum an die Kirche zweifellos eine Wieder-
herstellung der Gerechtigkeit ist,104 ist diese  
Vorschrift in ihrem Wortlaut immer noch  
problematisch. Insbesondere wird hier nicht  
angegeben, dass der Fall die Rückgabe von  
derzeit staatlichem Eigentum und nicht von  
Privateigentum betrifft. Da die Verfas-
sungsvereinbarung nur die Beziehung zwischen 
zwei Subjekten regeln und nicht die Grundrechte 
anderer einschränken sollte, sollte dieser  
Vorbehalt eng ausgelegt werden: Der Staat  
sollte nicht das Recht haben, derzeit in Privatei-
gentum befindliches Eigentum an die Kirche  
zurückzugeben, andernfalls würde er gegen  
Art. 19 GeoV verstoßen.105 Darüber hinaus sollte 
die Norm aus ihrem teleologischen Zweck (Rück-
gabe eines zu Unrecht beschlagnahmten  
Eigentums) nur auf vor Erreichen einer  
Verfassungsvereinbarung und nicht auf  
später errichtete Kultstätten erstreckt  
werden, um eine bedingungslose Übertragung 
                                                      
103 Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 191 ff 
104 Chikvaidze, Verfassungsvereinbarung, Kommentar, 

2003, Art. 7 (auf Georgisch). 
105  Vgl. Mikeladze/Begadze/Gvritishvili/Chutlashvili/Sukhi-

shvili/Sartania, Religionsfreiheit, Kritik an diskriminieren-
der und nicht-säkularer Politik des Staates, 2016, S. 37-38 
(auf Georgisch) Und die dort kritisch geprüfte Entschei-
dung des Georgischen Obersten Gerichtshofs № ბს-470-
408-კ-04 (10/11/2004); Die Argumentation ist jedoch 
ungenau, da der Staat mit dieser Entscheidung kein 
fremdes Eigentum auf die Kirche übertragen hat: Das an 
die Kirche übertragene Eigentum befand sich in Privatbe-
sitz, war aber Eigentum Staates.  
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des Eigentums an der Kirche auf eine von  
einer Privatperson errichtete Kirche zu verhin-
dern.106 

Die Frage des Nachweises der Zugehörigkeit 
der Kultstätten zur Orthodoxie ist auch in der 
Praxis ein Problem bei der Durchsetzung dieser 
Vorschrift der Vereinbarung. In einigen Fällen ist 
die Schwierigkeit jedoch nicht auf die Mehrdeu-
tigkeit der Geschichte des Gebäudes zurückzu-
führen, sondern im Gegenteil auf die völlig of-
fensichtliche Tatsache, dass sich die konfessio-
nelle Zugehörigkeit der Kultstätte im Laufe der 
Jahrhunderte geändert hat. Die bedingungslose 
Übertragung des Eigentums an solchen Gebäu-
den auf die orthodoxe Kirche hat zu ungelösten 
Streitigkeiten zwischen Religionsgemeinschaften 
geführt.107 

Fraglich, ob die Übertragung des Eigentums 
an den in Art. 7 der Vereinbarung vorgesehenen 
Kultstätten als einmaliger Akt oder als  
allgemeine Vorschrift anzusehen ist, das der  
Kirche das Recht einräumt, das Eigentum  
einschließlich der Überreste neu entdeckter  
Kultstätte zu beanspruchen. Aus Gründen  
der Rechtssicherheit ist es am besten, diesen 
Vorbehalt eng zu verstehen. Daher sollten  
für Gebäude, die infolge archäologischer  
Ausgrabungen neu entdeckt wurden, allgemeine 
Regeln und keine besonderen Regelungen  
der Verfassungsvereinbarung gelten. Auch  
in der Praxis beansprucht die orthodoxe  
Kirche normalerweise nicht das Eigentum an den 

                                                      
106 Orthodoxe Kirchen in Privateigentum sind in der georgi-

schen Realität ungewöhnlich, aber solche Praktiken gibt 
es in anderen Ländern. Siehe dazu Chikvaidze, Orthodo-
xes Kirchenrecht, 2015, S. 181 (auf Georgisch). 

107 Für einige umstrittene Kultstätten siehe. http://www. 
humanrights.ge/index.php?a=main&pid=18642&lang= 
geo <24.08.2020>. 

Kirchenruinen, die Archäologen auf fremdem 
Land gefunden haben.108  

Im Gegensatz dazu ist es nicht problematisch, 
Kirchenschätze im staatlichen Schutz (Museen, 
Schatzkammern) gemäß Art. 8 der Verfassungs-
vereinbarung in Kircheneigentum zu überführen, 
da diese Norm nicht für Privateigentum Dritter 
gilt und Dritte in keiner Weise einschränkt. 

 

ee. Denkmalschutz 

Die Fortführung sachenrechtlicher Privilegien 
sind die Normen der Verfassungsvereinbarung 
über den Schutz von Denkmälern der Kirche. 
Gemäß Art. 9 I der Vereinbarung „sorgen der 
Staat und die Kirche gemeinsam für den ord-
nungsgemäßen Schutz und die Instandhaltung 
kirchlicher Gebäude und kirchlicher Schätze von 
historisch-kulturellem und archäologisch-archi-
tektonischem Wert.“ Darüber hinaus verpflichtet 
Art. 10 der Vereinbarung den Staat, mit den zu-
ständigen Staaten über den Schutz und die In-
standhaltung der historischen georgisch-ortho-
doxen Kirchen und anderen religiösen Stätten 
außerhalb Georgiens zu verhandeln. Entgegen 
der geäußerten Meinung109 können diese Vor-
schriften nicht als Verstoß gegen das Paritäts-
prinzip oder gar als „Diskriminierung aufgrund 
der Religion“ angesehen werden, da die Gewäh-
rung eines solchen Privilegs an die orthodoxe 
Kirche durch die objektive Realität gerechtfertigt 
ist: Außerhalb Georgiens gibt es praktisch kein 
georgisches Kultgebäude von kulturellem Wert, 

                                                      
108 Siehe zum Beispiel die Dolochopa-Basilika, die 2010 ent-

deckt wurde und dem Staat unter dem Katastercode 
57.35.52.104 gehört. 

109 Mikeladze/Begadze/Gvritishvili/Chutlashvili/Sukhishvili/ 
Sartania, Religionsfreiheit, Kritik an diskriminierender 
und nicht-säkularer Politik des Staates, 2016, S. 39 (auf 
Georgisch). 
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dessen konfessionelle Zugehörigkeit nicht ortho-
dox ist. 

 

ff. Entschädigung, ein historisch etabliertes 
Subjekt des öffentlichen Rechts 

Gemäß Art. 11 I der Verfassungsvereinbarung 
verpflichtet sich der Staat, die orthodoxe Kirche 
teilweise für den materiellen und moralischen 
Schaden zu entschädigen, der der Kirche wäh-
rend des imperialistischen und totalitären Re-
gimes im 19. und 20. Jahrhundert zugefügt wur-
de. Gemäß dem am 27. Januar 2014 von der ge-
orgischen Regierung herausgegebenen Beschluss 
Nr. 117 kompensiert der Staat auch teilweise den 
Schaden, der während des sowjetischen totalitä-
ren Regimes den islamischen, jüdischen, rö-
misch-katholischen und armenisch-apostolischen 
Religionsgemeinschaften entstanden ist, soweit 
diese vor der Verabschiedung dieses Beschlusses 
als juristische Personen öffentlichen Rechts re-
gistriert wurden. 

Trotz der Ähnlichkeit der Schadensersatz-
gründe besteht ein erheblicher Unterschied. Die 
Verfassungsvereinbarung bezieht sich auf eine 
der Kondiktion ähnliche Verpflichtung: Der Staat 
„verpflichtet sich als tatsächlicher Eigentümer 
eines Teils des beschlagnahmten Eigentums“, 
den Schaden zu kompensieren. Eine solche Ver-
pflichtung impliziert auch die Gewährung eines 
Anspruchs der orthodoxen Kirche: Wenn der 
Staat die Zahlung von Schadensersatz verwei-
gert, verstößt er gegen seine Verpflichtung ge-
genüber der Kirche. Im Gegensatz dazu ist der 
Staat gemäß Art. 2 des Regierungsbeschlusses 
Nr. 117 nicht gesetzlich verpflichtet, andere Reli-
gionsgemeinschaften für materielle und morali-
sche Schäden zu entschädigen, die während des 
sowjetischen totalitären Regimes verursacht 
wurden. Die Grundlage für die Entschädigung sei 
vielmehr nur der gute Wille des Staates. Gemäß 

Art. 4 desselben Beschlusses ist „nur die georgi-
sche Regierung befugt, den jährlichen Gesamtbe-
trag zu bestimmen, der jährlich an religiöse Ver-
einigungen überwiesen werden soll“, während 
Art. 11 II der Verfassungsvereinbarung die Ein-
richtung einer gemeinsamen Kommission zwi-
schen der orthodoxen Kirche und dem Staat zur 
Festlegung der Höhe der Entschädigung vorsieht. 
Für andere Religionsgemeinschaften gibt es da-
her weder eine Rechtsgrundlage für das Recht, 
solche Schäden geltend zu machen, noch wird 
der Staat gegen eine private Verpflichtung ver-
stoßen, wenn er die Zahlung verweigert. Die 
Verweigerung der Zahlung kann jedoch als Ver-
stoß gegen die Parität angesehen werden.  

Der Grund für diese unterschiedlichen Rege-
lungen ist, dass die orthodoxe Kirche gemäß Ar-
tikel 1 III der Verfassungsvereinbarung ein histo-
risch etabliertes Subjekt des öffentlichen Rechts 
ist. Die heutige Körperschaft „Georgische Apos-
tolische Autokephale Orthodoxe Kirche“ wurde 
mit einer religiösen Vereinigung identifiziert, die 
vor der Erteilung ihrer Rechtsform bestand. Im 
Gegensatz dazu haben andere in Georgien re-
gistrierte religiöse Vereinigungen keine rechtli-
che Verbindung zu religiösen Vereinigungen und 
Gemeinschaften, die während des Sowjetre-
gimes betroffen waren. Sie werden vom Staat ab 
dem Zeitpunkt der Registrierung als Rechtssub-
jekte anerkannt. Dies erklärt, warum die Verfol-
gung von Religionen während der Sowjetzeit 
nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit 
Georgiens rechtlich nicht als Schaden für re-
gistrierte Religionsgemeinschaften angesehen 
wurde. Ein solcher Unterschied stellt in der Pra-
xis kein rechtliches Problem dar, solange der 
Staat diesen tatsächlichen Schaden freiwillig 
kompensiert.  

In Bezug auf das Paritätsprinzip ist es proble-
matisch, durch Regierungsbeschluss Nr. 117 nur 
die als juristische Personen öffentlichen Rechts 
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registrierte Religionsgemeinschaften der vier 
Konfessionen auszuwählen. Es ist unklar, was die 
Weigerung rechtfertigt, Entschädigungen an die-
jenigen Religionsgemeinschaften zu zahlen, die 
vor der Entscheidung nicht als juristische Per-
sonen öffentlichen Rechts registriert waren. Es 
ist auch unklar, welche Bedeutung die öffentliche 
Rechtsform für die Legitimität der unterschiedli-
chen Behandlung hat, wenn die religiöse Vereini-
gung tatsächlich während der Sowjetzeit betrof-
fen war. Eine Differenzierung auf dieser Grund-
lage ist nicht legitim und verstößt gegen die Pari-
tät. Daher ist die Position der georgischen staat-
lichen Agentur für religiöse Angelegenheiten, 
wonach die Finanzierung religiöser Vereinigun-
gen an die Rechtsform gebunden sein sollte, 
nicht akzeptabel.110 

Das deutsche Grundgesetz sieht auch eine 
Entschädigung für den Schaden vor, den Religi-
onsgemeinschaften durch den Säkularisierungs-
prozess im 16. bis 19. Jahrhundert angerichtet 
haben (Art. 138 I WRV).111 Wie in Georgien112 ist 
auch in Deutschland der Umfang und die Dauer 
dieser Entschädigung umstritten.113 Unsicherheit 
entsteht auch dadurch, dass die Entschädigung 
sowohl in der georgischen114 als auch in der 
                                                      
110 Georgische Strategie zur Entwicklung der Religionspoli-

tik des Staates, „Eigentum und Finanzen der Religions-
gemeinschaften“, ბ), ე) (auf Georgisch). 

111  Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 299; Rozek, Der 
unerfüllte Verfassungsauftrag, in: Entwicklungstenden-
zen des Religionsverfassungsrechts, 2013, 421, 422; Eh-
lers, in: Sachs (Hrsg.), GG Kommentar, 2014, Art. 140, 
2589 f.  

112 Tarkhnishvili, Millionen an Kirchen zur Überwindung po-
litischer Krisen? Radio Liberty, 2014 (auf Georgisch). 

113 Rozek, Der unerfüllte Verfassungsauftrag, in: Entwick-
lungstendenzen des Religionsverfassungsrechts, 2013, 
421, 424 ff.   

114 Georgische Strategie zur Entwicklung der Religionspoli-
tik des Staates,  „Eigentum und Finanzen der Religions-
gemeinschaften“; Mi-
kelad-
ze/Begadze/Gvritishvili/Chutlashvili/Sukhishvili/Sartania, 

deutschen115 Literatur häufig als Finanzierung ei-
ner Religionsgemeinschaft bezeichnet wird. Im 
Gegensatz zu final motivierten Finanzierungen 
besteht das Ziel der Entschädigung darin, histori-
sche Ungerechtigkeiten zu beseitigen. In der Pra-
xis wird dies jedoch nicht verstanden, da der ge-
orgische Staat jedes Jahr Geld an Religionsge-
meinschaften für einen festgelegten Zweck 
überweist und prüft dabei, ob die Ausgaben der 
Religionsgemeinschaften diesen Zwecken ent-
sprechen,116 was nicht nur mit dem Zweck der 
Entschädigung unvereinbar ist, sondern auch 
dem Prinzip der gegenseitigen Unabhängigkeit 
widerspricht. 

 

5. Anerkennung einer besonderen histori-
schen Rolle: Neutralität und Parität in einem 
christlich geprägten Staat 

Art. 8 GeoV erkennt die besondere Rolle der 
orthodoxen Kirche in der Geschichte Georgiens 
an. Nach der Präambel der Verfassungsvereinba-
rung hat das „orthodoxe Christentum eine jahr-
hundertealte georgische Kultur, nationale Welt-
anschauung und Werte geprägt.“ Fraglich ist, ob 
diese Vorbehalte in den höchsten Gesetzge-
bungsakten nur symbolischen, deklaratorischen 
Charakter haben oder ob sie auch bestimmte 

                                                                                         
Religionsfreiheit, Kritik an diskriminierender und nicht-
säkularer Politik des Staates, 2016, S. 48 ff (auf Ge-
orgisch); Tarkhnishvili, Millionen an Kirchen zur Über-
windung politischer Krisen? Radio Liberty, 2014 (auf Ge-
orgisch). 

115  Vgl. Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., 2015, 
308; Rozek, Der unerfüllte Verfassungsauftrag, in: Ent-
wicklungstendenzen des Religionsverfassungsrechts, 
2013, 421, 423. 

116 Mi-
kelad-
ze/Begadze/Gvritishvili/Chutlashvili/Sukhishvili/Sartania, 
Religionsfreiheit, Kritik an diskriminierender und nicht-
säkularer Politik des Staates, 2016, S. 48 ff (auf Ge-
orgisch).  



David Maisuradze   Zeitschrift für Rechtsvergleichung 9/2020 
 

 

42 

normative Inhalte enthalten. Um diese Frage zu 
beantworten, kann man auch die in der deut-
schen Literatur geäußerten Ansichten berück-
sichtigen. 

Im Allgemeinen stellt die Prägung und die be-
sondere historische Rolle jeder Religion bei der 
Gestaltung der kulturellen Werte eines Landes 
eine Herausforderung für den Staat dar, die 
Grundsätze der Neutralität und Parität ord-
nungsgemäß umzusetzen.117 Wie Georgien baut 
auch die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer 
Kultur, ihrem Recht und ihrer Ordnung auf christ-
lichen Ursprüngen auf. Die heutigen sozialen 
Werte in beiden Ländern werden weitgehend 
von der christlichen Tradition bestimmt. Darüber 
hinaus wäre sowohl die deutsche als auch die 
georgische Geschichte oder Literatur ohne 
Kenntnis der christlichen Traditionen schwer zu 
verstehen.118 Daher kann auch das Bildungssys-
tem nicht völlig frei von religiösen Inhalten sein.  

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwun-
derlich, dass das deutsche Bundesverfassungsge-
richt einen ähnlichen Wortlaut wie Art. 8 GeoV 
anbietet und der Ansicht ist, dass der Staat die 
kulturellen Werte und Ansichten, auf die der 
christliche Glaube und die christlichen Kirchen 
historisch einen entscheidenden Einfluss hatten, 
nicht ignorieren sollte.119 Die rechtliche Konse-
quenz der Anerkennung dieser historisch-kultu-
rellen Rolle bestehe nach dem deutschen Bun-
desverfassungsgericht darin, dass ein bestimm-
tes Privileg des christlichen Elements im öffentli-
chen Leben nicht nur zulässig, sondern auch 
notwendig sei, dies jedoch nur insoweit, als die-
ses Privileg auch auf religiös neutraler Basis legi-
timiert werden könne.120 Eine solche neutrale 
Grundlage liegt dann vor, wenn eine christliche 
                                                      
117 Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 65. 
118 ebd. 
119 BVerfGE 93, 1 (22). 
120 BVerfGE 93, 1 (19).  

Tradition Teil des nationalen Kulturerbes gewor-
den ist und nicht mehr nur eine religiöse Bedeu-
tung hat. 

Christliche Ursprünge sind auch im Gesetz er-
sichtlich. Das deutsche Grundgesetz beginnt mit 
der Erklärung, dass dieser grundlegende Akt vom 
deutschen Volk „im Bewußtsein seiner Verant-
wortung vor Gott und den Menschen“ verfasst 
wurde. Auch die Verfassung Georgiens wird laut 
Präambel „vor Gott und dem Land“ verkündet. 
Sowohl der georgische121 (Art. 51 I GeoV) als 
auch der deutsche Präsident122 (Art. 56 GG) 
schwören vor ihrem Amtsantritt den Eid religiö-
sen Inhalts. Es ist wahr, dass der Text des Eides 
keine konkrete Religion hervorhebt, aber es ist 
klar, dass dieser symbolische Eid in beiden Fällen 
den christlichen Geist trägt. In Deutschland heißt 
es in einigen Landverfassungen ausdrücklich, 
dass der Zweck der Kindererziehung darin be-
steht, christliche Werte zu vermitteln.123 

Der Einfluss des Christentums macht sich ins-
besondere bei der gesetzlichen Feststellung von 
Feiertagen bemerkbar. 7 von 13 Feiertagen ge-
mäß Art. 20 des georgischen Arbeitsgesetzbuchs 
sind christlich. Eines der verbleibenden sechs ist 
das neue Jahr, dessen Datum historisch auch mit 
christlichem Weihnachten verbunden ist. Mit 
Ausnahme des Neujahrs, des 1. Mai (Tag der Ar-
beit) und des 3. Oktober (Tag der Einheit) ist je-
der Feiertag auch in Deutschland ein traditionel-
ler christlicher Feiertag.124 Obwohl das Gesetz 
keine Feiertage anderer Religionen enthält, kann 
es nicht als Verstoß gegen die Parität angesehen 
werden, da alle diese gesetzlich festgelegten re-
ligiösen Feiertage gleichzeitig nationale Feiertage 
sind und sowohl in Georgien als auch in Deutsch-
land nicht nur eine kirchliche Bedeutung haben. 
                                                      
121 „Ich schwöre vor Gott und Volk...“ 
122 „So wahr mir Gott helfe.“ 
123 Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 67.  
124 Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 66.  
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Darüber hinaus ist der Arbeitnehmer gemäß Art. 
20 II des georgischen Arbeitsgesetzbuchs berech-
tigt, anstelle der gesetzlich vorgeschriebenen 
freien Tage andere freie Tage zu beantragen, was 
auch den angemessenen Schutz der Glaubens- 
und Bekenntnisfreiheit gewährleistet.  

Die Anerkennung religiöser Feiertage als 
staatliche Feiertage ist auch im Hinblick auf die 
gegenseitige Unabhängigkeit von Staat und Reli-
gionsgemeinschaften interessant. Der Staat hat 
kein Recht, einen religiösen Feiertag oder sein 
Datum festzulegen. Nur eine Religionsgemein-
schaft hat die Befugnis dazu. Daher legt der Staat 
bei religiösen Feiertagen nicht einmal gesetzlich 
freie Tage fest, sondern erkennt einen bereits 
bestehenden Nationalfeiertag an und ist mit die-
ser Anerkennung tatsächlich von der religiösen 
Vereinigung abhängig. Diese Abhängigkeit zeigt 
sich besonders bei Ostern, das sich bewegt und 
dessen Datum jährlich von der orthodoxen Kir-
che festgelegt wird. Trotz der Abweichung vom 
Grundsatz der gegenseitigen Unabhängigkeit ist 
die gesetzliche Anerkennung von Ostern als Fei-
ertag nicht nur wegen der großen religiösen Be-
deutung dieses Feiertags, sondern auch wegen 
seiner besonderen sozialen Bedeutung in Geor-
gien immer noch legitim. 

Eine christliche Grundlage hat auch die Erklä-
rung des Sonntags als Ruhetag. Das Recht, sich 
am Sonntag auszuruhen, ist in Deutschland durch 
Art. 139 WRV auf verfassungsrechtlicher Ebene 
geschützt. Gemäß Art. 1 VI der Verfassungsver-
einbarung wird der Sonntag auch in Georgien 
zum Ruhetag erklärt. Somit sind Personen ande-
ren Glaubens tatsächlich benachteiligt:125 Für ei-
nen Juden zum Beispiel ist der Samstag, und für 
einen Muslim der Freitag ein heiliger Tag, und es 
ist für sie viel schwieriger, Arbeit und religiöses 

                                                      
125 Sacksofsky, Religiöse Freiheit als Gefahr? VVDStRL 68, 

2009, 7 (36). 

Bekenntnis zu verbinden, als für jeden Christen. 
Dennoch gibt es auch in diesem Fall keine Dis-
kriminierung. Die Erklärung eines anderen Wo-
chentags als Ruhetag würde das gleiche Problem 
verursachen. Der einzig gerechtfertigte Weg be-
steht daher darin, die religiösen, kulturellen und 
sozialen Traditionen des Landes zu berücksichti-
gen, die eindeutig für den Sonntag sprechen. 

Das sichtbarste Beispiel für Nationalisierung 
christlicher Inhalte sind die Staatssymbole Geor-
giens. Auf der georgischen Flagge sind fünf Kreu-
ze abgebildet,126 und das Wappen zeigt das Bild 
des heiligen Georg in der traditionellen christli-
chen Ikonographie. Das Wappen ist mit einer 
Kreuzkrone gekrönt.127 In Analogie zu den Staats-
symbolen wiederholen sich das Kreuz, Hei-
ligenbilder oder andere christliche Symbole auf 
den Flaggen und Wappen fast aller Munizipalizä-
ten,128 selbstverwaltenden Städte129 und autono-
men Republiken130 Georgiens. Die Insignien des 
Präsidenten Georgiens131 und militärischen Sym-
bole132 sind ebenfalls mit christlichen Symbolen 
ausgestattet. Eine solche Repräsentation des 
Staates im Fall Georgiens kann nicht als rechts-
widrige Identifikation mit der christlichen Reli-
gion oder Religionsgemeinschaft angesehen 
                                                      
126 Georgisches Organgesetz über die Staatsflagge Georgi-

ens, Art. 2. 
127 Georgisches Organgesetz über die Staatswapen Georgi-

ens, Art. 3.  
128 Siehe Wappen und Flaggen der Munizipalitäten auf der 

offiziellen Website des National Council of Heraldry of 
Georgia: http://www. heraldika.ge/index.php?m=41 
<24.08.2020>. 

129 Siehe ebd., Symbolik selbstverwaltender Städte: 
http://www.heraldika.ge/index.php?m=42 
<24.08.2020>.  

130 Siehe ebd., Symbolik der Autonomen Republiken: 
http://www.heraldika.ge/index.php?m=43 
<24.08.2020>.   

131 Siehe ebd., Insignien: http://www.heraldika.ge/index. 
php?m=32 <24.08.2020> 

132 Siehe ebd., Militärische Symbole: http://www.heraldika. 
ge/index.php?m=31 <24.08.2020>.  
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werden, weil all diese christliche Symbole histo-
risch Teil der nationalen Identität und Kultur ge-
worden sind und auch heute noch nicht als Zei-
chen ausschließlich religiöser Bedeutung wahr-
genommen werden. Es ist bemerkenswert, dass 
es in der Rechtspraxis Georgiens kein einziges 
Beispiel dafür gibt, dass eine solche Darstellung 
Staates von einem Anhänger einer anderen Reli-
gion als Einschränkung seiner Religions- und 
Glaubensfreiheit angesehen wird.  

Die führende Rolle jeder Religion in der Ge-
schichte, Kultur und im öffentlichen Leben des 
Landes beeinflusst natürlich auch politische Ent-
scheidungen. In Ländern mit jahrhundertealten 
christlichen Traditionen, in denen diese Traditio-
nen bereits Teil der Kultur geworden sind, wer-
den bestimmte politische Entscheidungen un-
weigerlich den christlichen Ansichten näher ste-
hen als den Weltanschauungen anderer Religio-
nen.133 Solange dies unwissentlich geschieht und 
die Rechte anderer nicht einschränkt, werden 
solche Entscheidungen auch durch den demokra-
tischen Prozess legitimiert.134 

Die Anerkennung einer besonderen histori-
schen Rolle der orthodoxen Kirche in der Ge-
schichte Georgiens durch Art. 8 GeoV hat daher 
einen normativen Inhalt, der dem Staat erlaubt, 
von den Grundsätzen der Neutralität und Parität 
insoweit abzuweichen, als es die Verwandlung 
christlicher Traditionen in einen Teil der natio-
nalen Kultur und der sozialen Werte rechtfertigt. 
Dieses Prinzip gilt, unabhängig davon, ob es aus-
drücklich gesetzlich vorgesehen ist, tatsächlich in 
allen Ländern, die historisch christlich geprägt 
sind. 

 

                                                      
133 Classen, Religionsrecht, 2. Aufl., 2015, 67. 
134 Möllers, Religiöse Freiheit als Gefahr? VVDStRL 68, 

2009, 47 (57). 

III. Zusammenfassung 

Es gibt drei Hauptmodelle der Beziehung zwi-
schen Staat und Religionsgemeinschaften: Das 
Modell der staatlichen Religion bedeutet die In-
tegration einer oder mehrerer Religionsgemein-
schaften in die staatliche Struktur. In Ländern mit 
einem strikten Trennungsmodell wird die Reli-
gion vollständig von der öffentlichen in die pri-
vate Sphäre verlagert. Das gängigste Modell der 
Zusammenarbeit impliziert, neben der gegensei-
tigen Unabhängigkeit von Staat und Religions-
gemeinschaften, ihre enge Beziehung.  

Die georgische Gesetzgebung sieht ein Modell 
der Zusammenarbeit vor. Art. 8 GeoV enthält 
fünf Grundprinzipien der Beziehungen des Staa-
tes zu Religionsgemeinschaften: 

[1] Gegenseitige Unabhängigkeit bedeutet das 
Fehlen einer Staatskirche. Der Staat greift weder 
in die interne Autonomie religiöser Gemeinschaf-
ten ein, noch beteiligen sich Religionsgemein-
schaften direkt an der Staatsführung. Gleichzeitig 
sind Religionsgemeinschaften und Geistliche 
vollwertige Rechtssubjekte und genießen die 
Grundrechte von Menschen und Bürger in vol-
lem Umfang. Die gegenseitige Unabhängigkeit 
schließt die Unterordnung der Religionsgemein-
schaften unter das Staatsrecht nicht aus. 

[2] Das Prinzip der Neutralität verbietet dem 
Staat die Indoktrination, die Selbstidentifikation 
mit einer Religion oder Religionsgemeinschaft 
und die Bewertung religiösen Glaubens. Ein ne-
gatives Verständnis von Neutralität, nach dem 
der Staat nicht die Heimat jeglicher Religion sein 
sollte, verdient es nicht, in Georgien geteilt zu 
werden. Im Gegensatz dazu sollte die Neutralität 
des Staates positiv verstanden werden: Der Staat 
sollte Bürgern aller Glaubensrichtungen eine 
Heimat bieten und so Toleranz und gegenseiti-
gen Respekt erreichen, Radikalismus vermeiden. 
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[3] Das Prinzip der Parität erfordert, dass der 
Staat alle Religionen, ihre Anhänger und Religi-
onsgemeinschaften gleich behandelt. Parität be-
deutet jedoch nicht schematische Gleichheit. Ob-
jektive Kriterien wie die Größe der Religions-
gemeinschaft oder ihre soziale Bedeutung recht-
fertigen eine diesen Unterschieden ent-
sprechende und verhältnismäßige unterschiedli-
che Behandlung. Es ist auch zulässig, mehrere 
Paritätsebenen einzuführen, indem den Religi-
onsgemeinschaften unterschiedliche Rechtsfor-
men zur Verfügung gestellt werden. Die Verlei-
hung verschiedener Rechtsformen muss jedoch 
auf klaren Kriterien beruhen und grundsätzlich 
allen Religionsgemeinschaften zugänglich sein.  

[4] Art. 8 GeoV gibt der georgischen orthodo-
xen Kirche den Vorteil, dass ihre Beziehungen 
zum Staat durch eine Vereinbarung mit ihr gere-
gelt werden. Diese Vereinbarung hat nach der 
Verfassung Georgiens den höchsten gesetzgebe-
rischen Rang, was die besondere Haltbarkeit der 

Regulierung des Verhältnisses zwischen Staat 
und Kirche gewährleistet. Der Inhalt der Verfas-
sungsvereinbarung unterliegt einer Verfassungs-
prüfung. Ihre Vorbehalte sollten nur dann als gül-
tig angesehen werden, wenn die Vereinbarung 
nicht über das Verhältnis zwischen Staat und Kir-
che hinausgeht und die Rechte anderer, insbe-
sondere die Glaubens- und Glaubensfreiheit an-
derer, nicht einschränkt.  

[5] Die Anerkennung einer besonderen histo-
rischen Rolle der orthodoxen Kirche in der Ge-
schichte Georgiens durch Art. 8 GeoV erlaubt 
dem Staat, von den Grundsätzen der Neutralität 
und Parität insoweit abzuweichen, als es auch 
aus religiös neutralen Gründen legitimiert wer-
den kann. Eine solche neutrale Grundlage ist 
dann anzunehmen, wenn eine christliche Tradi-
tion Teil des nationalen Kulturerbes geworden ist 
und nicht mehr eine ausschließlich religiöse Be-
deutung hat.  

 

 

 

 

 


